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Im Deutschlandvertrag hatten die Drei Mächte der Bundesrepublik „die volle Macht ei- 
nes souveränen Staates über ihre inneren und äußeren Angelegenheiten" zuerkannt, 
gleichzeitig hatten sie sich jedoch Rechte im Hinblick auf Deutschland als Ganzes und 
Berlin sowie zur Stationierung von Streitkräften vorbehalten.' Daraus ergab sich eine 
besondere Struktur der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und den Drei Mäch- 
ten. Mehr noch als die vertraglich niedergelegte Pflicht zur Konsultation2 zwang sie die 
Tatsache zum Dialog, daß sie politisch aufeinander angewiesen waren. Weder konnte die 
Bundesrepublik die Freiheit und Lebensfahigkeit Berlins ohne den Rückhalt seitens der 
Drei Mächte gewährleisten, noch war sie in der Lage, die Sicherheit des Landes ohne die 
Schutzgarantie der NATO, insbesondere ohne das Bündnis mit den Vereinigten Staaten 
zu garantieren. Andererseits waren die Bundesrepublik und besonders Berlin unter den 
Bedingungen des Kalten Krieges zum Vorposten und Glacis in der Auseinandersetzung 
mit der Sowjetunion geworden. Die Alliierten hatten daher ein überragendes Interesse 
daran, daß Bonn ihre Positionen politisch mittrug. In dem Maße, wie sich die Bundes- 
republik in dieser weltpolitischen Auseinandersetzung als zuverlassiger Verbündeter 
zeigte, wuchs auch das Vertrauen ihr gegenüber. Dies führte zur Ablösung diskriminie- 
render Regelungen oder Gepflogenheiten und zur Entwicklung partnerschaftlicher Kon- 
sultationsprozesse. Diese gilt es im folgenden darzustellen. 

Eine spannende Frage ist, wie es möglich war, daß mit den Vierer-Konsultationen in- 
nerhalb von dreißig Jahren ein Instrumentarium, das zur Kontrolle Deutschlands bzw. 
zum alliierten Management der deutschen Frage entwickelt worden war, dazu beitrug, 
der Bundesrepublik eine hervorgehobene Rolle im Bündnis angedeihen zu lassen? In dem 
vorliegenden Beitrag soll nicht nur dieser Prozeß beleuchtet, sondern auch die Abstim- 
mungsprozesse zwischen den Drei Mächten und der Bundesrepublik Deutschland im 
einzelnen dargestellt werden. Irn Mittelpunkt stehen dabei die Washingtoner Botschafter- 
gruppe und die Bonner „Vierer-Gruppe". Hier beginnen jedoch bereits die Schwierig- 

1 Vertrag über die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Drei Mächten 
(Deutschlandvertrag) vom 26.5.1952, in der geänderten Fassung vom 23.2.1954, in: Rechtsstellung 
Deutschlands. Völkerrechtliche Verträge und andere rechtsgestaltende Akte. Hrsg. von Dietrich 
Rauschning. München: Deutscher Taschenbuch VerlaglBeck 1985, S. 45-49. 

2 Art. 5, Satz 2 des Deutschlandvertrags stipuliert eine Konsultationspflicht seitens der Drei Mächte 
im Hinblick auf die Statoniening von Streitkraften in der Bundesrepublik, Art. 6, Sätze 1 und 2 ei- 
ne Konsultationspflicht sowohl der Drei Mächte als auch der Bundesrepublik im Hinblick auf Ber- 
lin und Deutschland als Ganzes. Ebd., S. 47-48. 



keiten. Uber Jahrzehnte operierten diese gleichsam „unter der Tarnkappe", wie Anfang 
1977 das Sonntagsblatt Es gibt kaum Darstellungen über ihre Arbeit4, selbst 
offizielle Angaben über ihre Entstehung und Tätigkeit erweisen sich häufig als wenig 
zuverlässig. Ein Grund dafür ist einmal darin zu sehen, daß Gegenstand der Vierer- 
Abstimmungen, vor allem in den ersten beiden Jahrzehnten, sensible Fragen der Krisen- 
planung in bezug auf Berlin waren. Zum anderen hatte die Bundesregierung bis zur Ver- 
einigung und zum Erlöschen der Alliierten Vorbehaltsrechte am 3. Oktober 1990 wenig 
Interesse daran, Ausmaß und Bedingungen ihrer beschränkten Souveränitat öffentlich zu 
machen. 

2. Multilaterale Koordinierung ,-wischen den Drei Mächten und der Bitndesrepuhlik 
in1 ijbergcirig von1 Be~atz~rng~rregrme zur partnerschajilicher~ Mitwirkung 

Während der Zeit des Besatzungsregimes hatten die Drei Mächte mit der Alliierten Ho- 
hen Kommission eine ziemlich aufwendige Organisation ge~chaffen,~ deren Aufgabe die 
besatzungsrechtliche Verwaltung Deutschlands sowie, nach Gründung der Bundesrepu- 
blik, die Verbindung zur Bundesregierung war. Die Gespräche des deutschen Regie- 
rungschefs mit den Alliierten Hohen Kommissaren bis zum Abschluß der Bonner und 
Pariser Verträge im Mai 1952 sind wohl dokumentiert Bis zur Revision dieser Verträge 
nach dem Scheitern der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft und zur Beendigung 
des Besatzungsregimes fanden eine Reihe weiterer Treffen statt, die der Erörterung der 
Ost-West-Beziehungen, der Vorbereitung der Außenminister-Konferenz der Vier Mäch- 
te' 1954 in Berlin sowie der Besprechung der Modalitäten der Ablösung des Besat- 
zungsstatuts und des Beitritts der Bundesrepublik zum Nordatlantik-Vertrag dienten. Die 
Londoner Neun- und Viermächte-Konferenz wurde nicht in der AHK, sondern von einer 
Vierer-Arbeitsgnippe hoher Beamter vorbereitet.9ereits bei der Planung der Berliner 

3 Sten h4artenson, Unter der Tarnkappe, in: Allgemeines Deutsches Sonntagsblatt, 2.1.1977. Da die 
meisten deutschen Dokumente über die Arbeit der Vierer-Gmppe noch nicht öffentlich zugänglich 
sind (im Unterschied zu den amerikanischen Unterlagen über die Botschafiergmppe in Washing- 
ton) verdankt die Verfasserin wichtige Informationen Gesprächen mit verschiedenen Zeitzeugen. u.a. 
BofschaJer a.D. Wilhelm Grenle, Botsclirafter a.D. Dirk Oncken und Minister Hans-Ono Bräutigam. 

4 Zu den wenigen zuverlässigen wisscnschaflichen Darstellungen gehören Hildegard Bedarff, Die 
Vierermnden: Zum Bedeutungswandel multilateraler Koordiniemngsgremieii zwischen den westli- 
chen Siegermächten und der B~ndesrepublik~ in: Zeitschrifi fur Parlamentsfragen. H. 4, 1991, S. 
555-567: und Werner Link, Deutsche Ost~olitik und Zuständigkeit der Alliierten, in: Adolf M. Bir- 
kelGünther Heydernann mrsg.), ~roßbriiannien und ~stdeu&chland seit 1918. München u.a.: K. 
G. Saur 1992, S. 107-120. 

5 Vgl. das Organisationsschema in: Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland: 
Adenauer und die Hohen Kommissare, Bd. 1: 1949-1951. hrsg. von Hans-Peter Schwarz in Ver- 
bindung mit Reiner Pornrnerin. München: Oldenbourg 1989, S. 496. 

6 Vgl. Adenauer und die Hohen Kommissare, Bd. 1: 1949-1951; Bd. 2: 1952. München: R Oldenbourg 1990. 
7 Die Bezeichnung „Vier Mächte" in der hier benutzten Schreibweise bezieht sich im folgenden auf 

die vier Siegermächte des Zweiten Weltkriegs: Fmkeich, Großbritannien, UdSSRund USA. 
8 Vgl. Nine Power and Four Power Conferences at London, September 28-October 3, 1954, in: 

Foreign Relations of the United States (zit. als FRUS), 1952-1954, Bd. Vl2, Washington, DC: GPO 
1983, S. 1297, Anm. 3, und S. 1302, Anm. 7. Die Bundesrepublik war dabei durch MD Prof. Dr. 
Wilhelm Grewe vertreten. Die Aussage in seinen Memoiren. der deutsche Vertreter sei in Abkehr 



Konferenz war die Bundesrepublik konsultiert worden, doch weder arbeitete sie offiziell 
in der Dreimächte-Arbeitsgruppe mit, die seit Oktober 1953 zur Vorbereitung dieser 
Konferenz in Paris tagte, noch war sie auf der Konferenz selbst vertreten. Vielmehr wur- 
de Grewe als Vertreter der Bundesregierung zu einigen der Beratungen hinzugezogen 
und zusammen mit Botschafter Blankenhorn während der Konferenz regelmäßig unter- 
richtet. 

Die Bundesrepublik wurde auch zur Vorbereitung der Genfer Gipfelkonferenz der 
Vier Machte vom Sommer 1955 erst relativ spat hinzugezogen Sie wirkte zunachst nur 
in einer der Untergruppen der „Bann Quadripartite Working Group on the Eden Plan" 
mit.9 Nach einem Treffen der Außenminister der Drei Mächte mit dem deutschen Bun- 
deskanzler am 17 Juni 1955 in New York wurden die deutschen Vertreter (Blankenhorn 
und Grewe) auch zu den Sitzungen der Dreier-Gruppe hinzugezogen. Nach außen hin 
wurde diese aber nicht zu einer Vierer-Gruppe erweitert - obwohl sie es de facto gewor- 
den war - sondern fungierte weiter als ,,Tripartite Working Group" und die deutschen 
Vertreter als „Liaisonu l 0  Ein ahnliches Arrangement wurde auch fur die Vorbereitung 
der Genfer Außenminister-Konferenz vom Herbst des gleichen Jahres getroffen 

Die nur begrenzte Teilnahme der Bundesregierung an den Abstimmungsprozessen 
über die westliche Verhandlungsposition fir  die Genfer Viermächte-Konferenzen Iäßt 
sich in zweifacher Weise erklären. Zum einen legte die Bundesregierung Wert darauf, 
nicht mit am Vierer-Tisch in Genf zu sitzen. Sie firchtete, daß dann die Sowjetunion eine 
Teilnahme der DDR durchzusetzen versuchen würde. Außerdem wollte sie mit ihrer 
Abwesenheit betonen, daß die Verantwortung und Verpflichtung zur Wiedervereinigung 
Deutschlands bei den Vier Mächten und nicht bei den beiden deutschen Staaten lag. Zum 
anderen hatten die britische und die französische Regierung Vorbehalte gegen eine volle 
Einbeziehung der Bundesrepublik in die Konferenzplanung geltend gemacht." 

Grundsätzlich war die Bundesregierung jedoch sehr an regelmäßigen Konsultationen 
mit den Drei Mächten interessiert. Als im Dezember 1955 die Amerikaner dem Auswär- 
tigen Amt die Einrichtung eines ständigen Konsultationsgremiums über innerdeutsche 
Fragen und Berlin vorschlugen, wurde dieser Gedanke von dem Leiter der Politischen 

von den Usancen der Besatzungszeit voll in die Beratungen einbezogen worden, dürfte sich nur auf 
diejenigen Fragen bezogen haben, die wie die Bedingungen einer Wiedewereinigung der deutschen 
Mitwirkung bedurften. In amerikanischen Dokumenten wird von Grewe stets als ,,special envoy" 
der Bundesregierung gesprochen und gesagt, ihm seien die Konferenzunterlagen nur ,,with certain 
omissions and deletions" gezeigt worden, Vgl. Wilhelm G. Grenle, Rückblenden. Aufzeichnungen ei- 
nes Augenzeugen deutscher Außenpolitik von Adenauer bis Schmidt. Frankfurt a. Main u.a.: 
Propylfien 1979. S. 175; ferner Memorandum by Leon W. Fuiler of the Policy Planning StaE to the 
Director of the Staff(Bowie), Washington. January 5. 1954, in: FRUS 1952-54. Bd. VII/l, S. 733- 
740 (739). 

9 Vgl. Telegram From the Embassy in Germany to the Department of State. Bonn, July 5. 1955, in: 
FRUS, 1955-1957, Bd. V, S. 266-268, Anm. 2. 

10 Für die Arbeit der ,.Tnpartite Working Group" vgl.: FRUS, 1955-1957, Bd. V, S. 144-331 und S. 588. 
11 Die USA hatten dagegen vorgeschlagen, ,,that Germans will participate fully in Working Group 

discussions on Gerrnan problem from time Group first meets in London". Telegram From the De- 
partment of State to the Embassy in France, Washington. April 15. 1955. in: FRUS, 1955-1957, 
Bd. V, S. 143-144. 



Abteilung, MD Grewe, sofort aufgegriffen. Bereits wenige Tage später, am 14. Dezember 
1955, trat die „Interalliierte Arbeitsgruppe über Fragen der sog. DDR, Berlins und der 
Verbindungswege" in der Botschaft der USA in Bonn erstmals zu~ammen. '~ Ihre Legiti- 
mation leitete die Interalliierte Arbeitsgruppe aus den Vorbehaltsrechten sowie aus den 
im Deutschlandvertrag verankerten Konsultationsbestimmungen ab. Themen waren u.a. 
die Antwort der Bundesregierung auf ein Schreiben des DDR-Verkehrsministeriums über 
Permits für die Benutzung der innerdeutschen Wasserstraßen und die Visaerteilung an 
Staatsbürger der Sowjetunion. Bei den nächsten Sitzungen kamen als weitere Punkte die 
Situation in Berlin, die wirtschaftliche Situation der DDR und der Interzonenhandel, Sit- 
zungen des Bundestages und des Bundesrates in Berlin, der Status der Berliner Dienst- 
stelle des AA, die Übernahme von Bundesgesetzen durch Berlin sowie die Aufstellung 
einer gesamtdeutschen Olympia-Mannschaft hinzu. An den Konsultationen mit den Ver- 
tretern der drei Botschaften, die meist den Rang eines Botschaftsrates hatten, nahm von 
deutscher Seite in der Regel der Leiter des Referates 201 „Wiedervereinigung" im Aus- 
wärtigen Amt, VLR I Dr. Fechter, teil. Am Anfang kam häufig auch MD Grewe hinzu, 
später gelegentlich der Leiter der Unterabteilung 21, MDg Karl Carstens. Trotz des 
weitgehend technischen Charakters dieser Konsultationen benutzten die Vertreter der 
Drei Mächte diese zuweilen auch dazu, um ihr Mißfallen über das Verhalten deutscher 
Stellen zu äußern, wenn diese nach ihrer Auffassung ihre Befugnisse überschritten hat- 
ten." Angesichts der schwierigen Abgrenzung von deutschen Kompetenzen und Alliier- 
ten Vorbehaltsrechten in bezug auf Deutschland als Ganzes und Berlin erhielten diese 
Gespräche einen hochpolitischen Charakter, auch wenn dies nicht in der Absicht der Drei 
Mächte lag. 

Wenn es Probleme zu klaren gab, bei denen die fachliche Expertise anderer Ministeri- 
en benötigt und bestimmte Fachleute der Botschaften, z. B. die Rechtsberater oder Wirt- 
schaflsattaches, hinzugezogen werden sollten, wurden die Gespräche in „Experten- 
besprechungen" verlagert. So gab es eine eigene Expertenrunde für die Klärung der Zu- 
ständigkeiten bei der Erteilung von Sichtvermerken an DDR-Bürger, sogenannte 
,,Temporary Travel Documents" (TTD)I4 durch die Ailiied Travel Organization (ATO) 
und eine andere für den Interzonenhandel. 1957 kam noch eine solche für Fragen des 
Notstandsrechts hinzu. 

Die ,,Konsultationsbesprechungen" (KB), wie die Zusammenkünfte der Interalliierten 
Arbeitsgruppe bald genannt wurden, fanden bis zum Oktober 1990 in zunächst 14- 
tägigen und später wöchentlichen Abständen (zunächst in der Regel mittwochs) statt und 
wurden bis Ende der sechziger Jahre fortlaufend numeriert. Die Tagesordnung wurde 

12 Der 14.12.1955 kann somit als 'Geburtstag' der Bonner Vierer-Gruppe betrachtet werden. 
13 Nachdem Außenminister von Brentano aid der Bundespressekonferenz am 13.4.1956 in Bonn 

gefordert hatte, daß Abrüstungsvereinbaningen Hand in Hand mit Schritten zur Wiedervereinigung 
gellen müßten, monierte der britische Verlreter, wichtige Erklämngen über Fragen Gesamtdeutsch- 
lands und Berlins müßten von den Alliierten und nicht von der Bundesregierung abgegeben wer- 
den. Vgl. Dokumente zur Deutschlandpolitik (zit. als D a ) ,  hrsg. vom Bundesministerium Tur Ge- 
samtdeutsche Fragen, Reihe 111, Bd. 211. Frankfurt a. Main: Metzner 1963, S. 245-249. 

14 Zum TTD-Sytein vgl. Honore M. Cntudnl, Jr.. The Diplomacy of the Quadripartite Agreement on 
Berlin. A New Era in East-West Politics. Berlin: Berlin-Verlag 1978, S. 108, Anm. 28. 



zunächst von den Vertretern der Drei Mächte ausgearbeitet und dann mit der deutschen 
Seite vereinbart. Der Ort wechselte nach einem festgelegten Rhythmus (D - GB - FR - 
US) zwischen dem Auswärtigen Amt und den Botschaften der Drei Mächte; der Vorsitz 
lag zunächst bei demjenigen Vertreter der Drei Mächte, dessen Land in dem entspre- 
chenden Monat den Vorsitz im Kreis der Drei hatte. (Hier lautete der Rhythmus: GB - 
US - FR.) Später wurden die Vertreter der Bundesrepublik in den Vorsitz einbezogen, 
solange es nicht um militärische Fragen der Ernstfall-Planung ging. 

Bereits auf der 2. Sitzung dieser Interalliierten Arbeitsgruppe stellte Grewe die Frage, 
ob diese wegen ihrer politischen Bedeutung nicht auf eine höhere Ebene (Staatssekretär 
und Botschafter) angehoben werden könnte. Die Vertreter der Drei Mächte waren je- 
doch überwiegend der Meinung, daß zunächst eine Klärung der komplizierten Materie 
durch die Arbeitsgruppe in ihrer gegenwärtigen Zusammensetzung erfolgen sollte. Die 
deutsche Seite unternahm in der Folge verschiedene weitere Vorstöße, um eine politische 
Aufwertung der Bonner Konsultationsbesprechungen zu erreichen. Innenpolitisch hoffte 
sie, mit einer hochrangigen Arbeitsgruppe die innenpolitischen Kritiker zum Schweigen 
zu bringen, die ihre Deutschlandpolitik heftig kritisierten und an die 1955 im Zusammen- 
hang mit der Ratifizierung der Westverträge verabschiedete gemeinsame Entschließung 
des Bundestages erinnerten. Darin wurde die Bildung einer ständigen Kommission ge- 
fordert, welche aus je einem Vertreter der drei Westmächte und der Bundesrepublik be- 
stehen und welche die Aufgabe haben sollte, alle zur friedlichen Wiedervereinigung 
Deutschlands sich bietenden Gelegenheiten zu erörtern und Vorschläge zur Vorbereitung 
aussichtsreicher Verhandlungen a~szuarbeiten.'~ Außenpolitisch hoffte die Bundesregie- 
rung, über eine derartige Arbeitsgruppe einen gewissen Einfluß auf die zur gleichen Zeit 
in London stattfindenden Abrüstungsverhandlungen zu gewinnen. Diese verfolgte sie mit 
großem Mißtrauen, da sie Vereinbarungen auf Kosten der Bundesrepublik befirchtete 
und an ihnen nicht direkt beteiligt war.I6 Die drei Regierungen zögerten jedoch aus meh- 
reren Gründen. Zum einen wollten sie den Eindruck vermeiden, daß der Westen nach 
dem Fehlschlag von Genf auf eine neue Ost-West-Konferenz hinarbeitete, zum anderen 
hatten bereits deutsche Andeutungen über die Möglichkeit einer derartigen Arbeitsgrup- 
pe zu heftigen Protesten anderer NATO-Partner, vor allem Italiens, gefihrt, die eine 
Gruppenbildung innerhalb der Allianz verhindern wollten und argumentierten, daß derar- 
tige Beratungen auch im NATO-Rat oder in der WEU stattfinden könnten. 

Als die Bundesregierung Ende 1956 auf diplomatischen Wege erneut die Einrichtung 
einer Viermächte-Arbeitsgruppe vorschlug, waren die USA jedoch bereit, diesem Vor- 
schlag näher zu treten. Sie hatten die Sorge, daß die Regierung Adenauer und die 
CDUtCSU die für September 1957 angesetzten Bundestagswahlen angesichts der hefti- 
gen innenpolitischen Kritik an ihrer Deutschlandpolitik verlieren könnten. Einzelheiten 

15 Vgl. die gemeinsame Entschließung aller Parteien des Deutschen Bundestages von 27.2.1955, in: 
Deutscher Bundestag, Stenograpliische Berichte, 2. Wahlperiode, 72. Sitzung, S. 3935; die Kritik 
Herbert Wehners an der Deutsclilandpolitik der Bundesregierung in der Bundestagsdebatte am 
31.1.1957, ebd., 188. Sitzung, S. 10705; Deutsche Frage: Lesen wir im Protokoll, in: Der Spiegel, 
Nr. 9, 27.2.1957, S. 16. 

16 Vgl. Grewe, Rückblenden, S. 290-295. 



über die Einberufung einer „Four-Power Working Group" wurden Ende Januar zwischen 
dem deutschen Botschafter in Washington, Heinz L. Krekeler, und der amerikanischen 
Regierung vereinbart Das Auswartige Amt konnte am 19 Februar 1957 offentlich mit- 
teilen, die Drei Machte und die Bundesrepublik seien ubereingekornmen, daß Anfang 
Marz in Washington eine Viermachte-Arbeitsgruppe zusammentreten sollte Sie hatte die 
Aufgabe, die f ir  die Genfer Außenminister-Konferenz erarbeiteten Vorschlage zu den 
miteinander verbundenen Fragen der Wiedervereinigung Deutschlands und der europai- 
schen Sicherheit im Hinblick auf die seither eingetretene Entwicklung zu uberprufen In 
der Ankundigung wurde offen gelassen, ob es sich, wie bei der Vorbereitung der Genfer 
Konferenzen, um eine ad hoc- oder um eine standige Arbeitsgruppe handeln wiirde I' 

Aus den Beratungen der Viermachte-Arbeitsgruppe ging die „Berliner Erklarung" 
hervor, die am 29 Juli 1957 von Außenminister von Brentano und den Botschaftern der 
Drei Machte in feierlicher Form unterzeichnet und bekannt gegeben wurde l S  Obwohl 
Außenminister von Brentano bei ihrer Unterzeichnung davon sprach, daß die Viermach- 
te-Arbeitsgruppe ein standiges Organ sei und ihre Arbeit fortsetzen werde, kam es bis 
zum Ausbruch der Berlin-Krise im November 1958 zu keinen weiteren Zusammenkunf- 
ten Alle notwendigen Abstimmungen erfolgten entweder bei den Bonner Konsultations- 
besprechungen oder in bilateralen Abstimmungen 

Als unmittelbare Reaktion auf die Infragestellung des Viermachte-Status von Berlin 
durch die Sowjet~nion'~ schlug Bundeskanzler Adenauer in einem Schreiben an Außen- 
minister Dulles die Einberufung einer Konferenz der Drei Machte und der Bundesrepublik 
vor, auf der eine gemeinsame .Antwort auf die sowjetische Herausforderung vorbereitet 
werden sollte Ohne sich auf eine Außenminister-Konferenz festzulegen, stimmten die 
Regierungen der Drei Machte dem Vorschlag zu, die Vierer-Arbeitsgruppe auf Beamten- 
ebene zur Konsultation uber die westliche Antwort auf das Chruschtschow-Ultimatum 
wieder zusammentreten ZU lassen 20 Zunachst fand jedoch am 14 Dezember 1958, zwei 
Tage vor der Sitzung des NATO-Ministerrates, ein Treffen der Außenminister der Drei 
Machte und der Bundesrepublik statt '' Soweit ersichtlich, kamen die Außenminister zum 
ersten Mal in dieser Form zusammen In der Folge wurden diese „Deutschland-Treffen" 

17 Vgl. Wieden~ereinigung und europäische Sicherheit, in: Bulletin der Bundesregierung (zit. als 
Bulletin), hrsg. vom Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, Nr. 34, 19.2.1957, S. 290. 
Die ungewöhnliche öffentliche Ankündigung der Arbeitsgruppe hatte ausschließlich innenpoliti- 
sche Gründe. Sie führte dazu, dai3 diese Erklärung als 'Geburtsurkunde' der Vierer-Gruppe ange- 
sehen wurde. Dies ist. wie oben dargestellt. nicht der Fall. 

18 Test in: DzD, Reihe 111, Bd. 312, S. 1704-1308. Gre~ige, Rückblenden. S. 290-300, weist daraufhin, 
daß die „Berliner Erklärung" in1 wesentlichen auf deutschen Entwiirfen beruhte. 

19 Am 27.1 1.1958 hatte der sowjetische Ministerpräsident, Nikita S. Chruschtschow, in Noten an die 
Westmächte und die beiden deutschen Staaten den Viermächte-Status von Berlin aufgekündigt und 
gedroht, die Sowjetunion würde ihre Rechte in Berlin der DDR übertragen, wenn es innerhalb von 
sechs Monaten zu keiner neuen Vereinbarung über den Status von Berlin käme. 

20 Vgl. Letter From Chancellor Adenauer to Secretary of State Dulles, Bonn, November 20, 1958, in: 
FRUS, 1958-1960. Bd. VIII, S. 110-1 11; Telegram From the Delegation to the North Atlantic 
Council Ministerial Meeting to the Department of State, Pans, D m m k r  14. 1958, ebd., S. 196 und 224. 

21 Vgl. Kommunique über die Besprechungen der Außenminister der Bundesrepiiblik Deutschland, 
Frankreichs. Großbritanniens und der Vereinigten Staaten am 14.12.1958 in Paris, in: DzD, IV. 
Reihe, Bd. 111, S. 373-374. 



der vier Minister vor den Tagungen des NATO-Ministerrates zu einer regelmäßigen Ein- 
richtung. 

Aufgrund interner Meinungsverschiedenheiten trat die Vierer-Arbeitsgruppe jedoch 
erst im Frühjahr wieder zusammen, um die westliche Berlin-Politik zu koordinieren und 
eine f i r  den Sommer vorgeschlagene Außenminister-Konferenz der Vier Mächte vorm- 
bereiten. Dieser Gruppe, die reihum in den westlichen Hauptstädten tagte, gehörten hohe 
Beamte der Außenministerien an, an deren Stelle von Fall zu Fall am Tagungsort ak- 
kreditierte Botschafter traten. Botschafter Grewe, der seit Mai die Bundesrepublik in 
Washington vertrat, nahm in diesem Kreis aufgrund seiner großen Vertrautheit mit den 
Problemen Deutschlands und Berlins eine Sonderstellung ein." Er war an den Vierer- 
Konsultationen auch dann beteiligt, wenn diese nicht in Washington stattfanden. Die Zu- 
sammenkunfte der Vierer-Arbeitsgruppe wurden ergänzt durch verschiedene Treffen der 
Außenminister der Drei Mächte und der Bundesrepublik, auf denen der Stand der Vorbe- 
reitungsarbeiten diskutiert wurde. Die Genfer Konferenz fand vom 11. Mai bis zum 5. 
August 1959 statt. An ihr nahmen diesmal auch je ein Vertreter der beiden deutschen 
Staaten als „BeraterL' statt, die jedoch am 'Katzentisch' saßen. Während der Konferenz 
fanden auf westlicher Seite regelmäßig sowohl Sitzungen einer „Coordinating Group", 
der hohe Beamte der vier Länder angehörten2'. als auch Treffen der vier Außenminister 
statt, die der Koordinierung der westlichen Politik dienten. Diese wurde jedoch er- 
schwert durch tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten über Einzelheiten des westlichen 
Stufenplans f i r  die deutsche Wiedervereinigung (Herter-Plan) und die Frage, welche 
Zugeständnisse der Westen äußerstenfalls machen könnte. Nach dem Ende der Konfe- 
renz kam es daher zunächst zu keinen weiteren Zusammenkünften auf Vierer-Ebene. 

Zusammenfassend Iäßt sich feststellen, daß in der Phase von der Beendigung des Be- 
catzungsregimes bis zu dem Zeitpunkt, als die Berlin-Krise eine entschlossene Reaktion 
des Westens erforderte, die Abstimmungsprozesse zwischen der Drei Mächten und der 
Bundesrepublik sich auf zwei Ebenen vollzogen. Zum einen fanden auf der Beamten- 
ebene in Bonn regelmäßige Konsultationsbesprechungen (KB) statt, die vor allem der 
Klärung der Fragen dienten, die Deutschland als Ganzes und Berlin betrafen und die sich 
aus den Alliierten Vorbehaltsrechten ergaben. Zum anderen wurde die bei der Berliner 
Konferenz erstmals geübte Praxis fortgesetzt, wonach die deutsche Seite von Fall zu Fall 
an den Vorbereitungen der Viermächte-Konferenzen beteiligt wurde. Anfang 1957 gaben 
die Drei Mächte dem Drängen der Bundesregierung nach und stimmten der Einsetzung 
einer ad hoc-Viermächte-Arbeitsgruppe zu, welche sich mit dem Gesamtkomplex der 
deutschen Frage befassen sollte. Unter dem Druck des Chruschtschow-Ultimatums vom 
November 1958 wurde diese dann wiederbelebt. Es handelte sich jedoch nicht um ein 

22 Vgl. Grewe, Rückblenden, S. 388-393. Neben ihm nahmen an den Konsultationen der Leiter der 
Ostabteilung, MD Georg Ferdinand Duckwitz, oder der Leiter des Referats „Wiedervereinigung", 
VLR I Dr. Fechter, teil. 

23 Botschafter Grewe sowie die Leiter der Europa-Abteilungen in den Außenministerien Frankreichs, 
Großbritanniens und der USA, Laloy, Rumbold und Merchant. Zur Coordinating Group vgl. Mee- 
ting of Foreign Ministers, Palais des Nations, Geneva, 1959. Memorandum of Conversation, Genf, 
May 22, 1959, in: mUS,  1958-1960, Bd. VIII, S .  747-751, Anm. 1. 



ständiges Gremium, wie es Bonn wünschte, sondern um eine ad hoc-Gruppe, die auf- 
grund eines spezifischen Mandates der Außenminister der Drei Mächte und der Bundes- 
republik tätig wurde. 

3. Die Insfihitionaiisierzfttg der Washitlgioner Bohchaffergrlippe tinfer dem Druck 
der Berlin-Krise 

Mit der Zuspitzung der Berlin-Krise stand der Westen jedoch vor der Notwendigkeit, die 
nach der Genfer Außenministerkonferenz aufgetretenen Meinungsverschiedenheiten über 
das weitere Vorgehen zu überwinden. Ende November 1959 wurde in einem Gespräch 
zwischen dem amerikanischen Außenminister Christian Herter und den Botschaftern der 
Bundesrepublik, Frankreichs und Großbritannien in Washington vereinbart, die Vierer- 
Konsultationen wieder aufzunehmen und ein Positionspapier über Termin, Themen und 
Zweck einer Gipfelkonferenz zu erarbeiten, ehe der innerwestliche Konflikt auf der De- 
zembertagung der NATO an die Offentlichkeit geraten könnte. In der Folge traf sich 
Außenminister Herter mehrfach mit den drei Botschaftern, die sich als eine Art Lenkungs- 
gremium ~erstanden.'~ Dieses wies eine aus hohen Beamten des State Department und 
Vertretern der drei Botschaften bestehende Arbeitsgruppe an, dafür geeignete Vorberei- 
tungspapiere auszuarbeiten. Diese wurden auf einer Konferenz der Drei Mächte und der 
Bundesrepublik erörtert, die vom 19. - 21. Dezember 1959 in Paris stattfand. Die Staats- 
und Regierungschefs richteten an den sowjetischen Ministerpräsidenten Chruschtschow 
eine Einladung zur Teilnahme an einer Viermächte-Gipfelkonferenz, die im Frühjahr in 
Paris stattfinden sollte. Sie äußerten gleichzeitig die Erwartung, daß zur Vorbereitung 
derselben die Washingtoner Arbeitsgruppe Anfang 1960 ihre Arbeit wieder aufnehmen 
und für die verschiedenen Sachgebiete Untergruppen einsetzen ~ i i r d e . ' ~  

Zunächst hatten die Regierungschefs nur die Absicht, durch die Einrichtung eines ge- 
eigneten Konsultationsgremiums eine optimale Vorbereitung der Gipfelkonferenz zu 
gewährleisten. Es gelang ihnen jedoch nicht, sich auf ein Mandat zu einigen. Die Ver- 
schärfung der internationalen Situation fihrte aber dazu, daß die Washingtoner Botschaf- 
tergruppe in den folgenden Jahren zu einer ständigen Einrichtung wurde. Der Beschluß 
der vier Regiemngen vom Dezember 1959 stellt gleichsam ihre 'Geburtsurkunde' dar. 
Anfang Januar setzte die Botschafter-Lenkungsgruppe dann drei Arbeitsgruppen ein: 
eine Arbeitsgruppe „Germany including Berlin", der die Bundesrepublik, Frankreich, 
Großbritannien und die USA angehörten; eine Fünfmächte-Arbeitsgruppe „Abrüstunga', 
in der außer den Drei Mächten Italien und Kanada mitarbeiteten, der jedoch die Bundes- 
republik nicht angehörte. Schließlich gab es noch eine Arbeitsgruppe „Ost-West- 
Beziehungen", an der neben den Drei Mächten ursprünglich auch die Bundesrepublik 
mitwirken sollte. Aufgrund von Einwänden anderer NATO-Staaten, welche die Entste- 

24 Vgl. Telegram From the Departiiient of State to the Embassy in France, Washington, November 
14, 1959, in: FRUS. 1958-1960, Bd. lX, S. 105-106; Memorandum of Conversation, Subject: 
Summit Meeting, Wasliington, December 8, 1959, ebd.. S 122-126. 

25 Vgl. Meetings of Heads of Government, Paris, December 19-21. 1959, in:  FRUS, 1958-1960, Bd. 
IX, S. 136-158. 



hung eines 'Vierer-Direktoriums' innerhalb der Allianz befürchteten, wurde statt dessen 
der NATO-Generalsekretär zu den Beratungen hinzugezogen und vereinbart, daß diese 
Gruppe nicht in Washington, sondern in Paris, bei Bedarf auch in London, tagen würde. 
Mit diesem Zugeständnis waren jedoch noch nicht alle Bedenken gegen eine 
'Lenkungsgruppe' beseitigt worden. Die USA legten daher Ende Januar 1960 den drei 
anderen Regierungen nahe, auf eine förmliche Lenkungsgruppe zu verzichten und sich 
statt dessen um eine formlose Koordinierung zu bemühen, für die sich die Bezeichnung 
„Washingtoner Botschaftergruppe" (Washington Ambassadorial Group, WAG) einbür- 
gerte. Die Bundesregierung stimmte diesem Vorschlag nur zögernd zu; sie sah jedoch 
ein, daß es wichtiger war, den Zusammenhalt innerhalb des Bündnisses nicht zu schwä- 
chen, als auf dem inkriminierten Gremium zu bestehen.26 Angesichts der fortdauernden 
Ost-West-Spannungen hoffte sie jedoch, daß sie in allen wichtigen Fragen, welche 
Deutschland und Berlin betrafen, weiterhin konsultiert werden würde. 

In den folgenden Monaten entwickelte sich die Arbeitsgruppe (Untergruppe) 
„Deutschland einschließlich Berlin" zum Kern der institutionalisierten Zusammenarbeit 
zwischen der Bundesrepublik und den Drei Mächten. Unter dem Vorsitz des Assistant 
Secretary of State for European AfTairs, Foy D. Kohler, trafen sich die drei Botschafter 
bzw. ihre Mitarbeiter ein- oder zweimal wöchentlich, um Vorschläge zur Deutschland- 
und Berlin-Frage sowie zur Vorgehensweise auf der geplanten Gipfelkonferenz auszu- 
arbeiten.27 Nach dem Scheitern des Pariser Gipfels im Mai 1960 stand die Sorge im Vor- 
dergrund, die Sowjetunion könnte mit der DDR einen Separatfriedensvertrag abschließen 
und dieser die Verantwortung für den Zugang nach West-Berlin übertragen. Für diesen 
Fall sollten entsprechende nicht-militärische Gegenmaßnahmen vorbereitet und die mili- 
tärischen Eventualfall-Planungen der gegenwärtigen Lage angepaßt werden. 

Mit dem Schutz des militärischen Berlin-Verkehrs und den Planungen f i r  den Fall 
ernsthafter Störungen befaßten sich seit Anfang 1959 zwei Gremien: Die operative mili- 
tärische Planung erfolgte bei ,,Live Oak", einem Dreimächte-Stab, der nicht Teil der 
NATO war, jedoch dem NATO-Oberbefehlshaber (SACEUR) in seiner Funktion als 
oberster amerikanischer Befehlshaber in Europa (CTNCEUR) unterstand und dem ein 
deutscher Verbindungsoffizier attachiert war.28 Außerdem gab es in Washington eine 

26 Vgl. Telegram From the Ernbassy in Gerrnany to the Department of State, Bonn, February 2, 1960, 
in: FRUS, 1958-1960, Bd. IX, S. 186-187. 

27 Vgl. Report of the Working Group on Gerniany including Berlin (Summary), Washington, April 9, 
1960, in: FRUS, 1958-1960, Bd. IX, S. 281-284: zur Arbeitsweise vgl. ebd.. S. 269-270. 

28 Auslöser für die Gründung des „Live 0ak"-Stabes waren das sowjetische Berlin-Memorandum vom 
27.11.1958 und die nahezu zeitgleich einsetzenden Behinderungen alliierter Konvois auf den Zu- 
fahrtswegen nach Berlin. Da durch beide Schritte die besonderen Rechte und Pflichten der Drei 
Mächte für Deutschland als Ganzes und Berlin infrage gestellt wurden, muhten diese gemeinsam 
geeignete Gegenmaßnahmen treffen, wenn sie ihre Präsenz in der Stadt verteidigen wollten. Eine 
Absprache war vor allem für militärische Aktionen notwendig, die erforderlich werden konnten, 
wenn die Sowjetunion ihnen den Zugang zur Stadt verweigern oder den zivilen Transit unterbre- 
chen \vürde. Nachdem die Aunenminister der Drei Mächte auf ihrem Treffen am 14.12.1958 be- 
schlossen hatten, ihre Rechte in Berlin einschließlich des Rechts auf freien Zugang zur Stadt zu 
verteidigen, ermächtigte Außenminister Dulles General Norstad in seiner Funktion als CINCEUR, 
„to draw up a series of graduated steps which might be taken purely on the military side, in respon- 
Se to further pressure from the Soviets, for the purpose of demonstrating that we intend at all costs 



Dreimächte-Arbeitsgnippe „Contingency Planning", die von dem Unterstaatssekretär fur 
Europäische Fragen im State Department geleitet wurde und der die Botschafter Frank- 
reichs und Großbritanniens angehörten. Diese Arbeitsgruppe knüpfte an eine ähnlich 
zusammengesetzte Dreier-Gruppe an, die bereits während der Berliner Blockade 1948- 
49 bestanden hatte. Ende Mai 1960 schlugen die USA vor, zu diesen Arbeiten künftig 
auch den deutschen Botschafter hinzuzuziehen, da die Hauptlast westlicher Gegenmaß- 
nahmen in Berlin von der Bundesrepublik getragen werden m ~ ß t e . ' ~  Botschafter Grewe 
war in der Vergangenheit nur im Einzelfall über Aspekte der alliierten Eventualfall- 
Planung informiert worden. Am 7. Juni 1960 wurde dieser erstmals zu einer Sitzung mit 
dem britischen und dem französischen Botschafter über Fragen der Contingency-Planung 
im State Department eingeladen. Dabei wurde Grewe in Aussicht gestellt, daß er auch in 
Zukunft von Fall zu Fall hinzugezogen würde. Einer ständigen deutschen Teilnahme an 
der Contingency-Planung hatten Großbritannien und Frankreich widersprochen, die Briten 
mit dem Argument, daß dadurch die gesamten bisherigen Planungen zur Disposition ste- 
hen könnten, und die Franzosen aus Sorge um eine Venvässerung des Sonderstatus der 
Drei Mächte.'' Fragen des zivilen Berlin-Verkehrs wurden dagegen unter Mitwirkung von 
Vertretern der Bundesregierung bei den Bonner Konsultationsbesprechungen behandelt 

Angesichts der Akzentverlagerung von der Suche nach einem Verhandlungskompro- 
miß auf die militärische Eventualfall-Planung reduzierte sich die Bedeutung der Arbeits- 
gruppe ,,Deutschland einschließlich Berlin". Es wurde jedoch vereinbart, daß diese ihre 
Arbeit fortsetzen sollte, wenn dies einer der Beteiligten wünschte. Es lag daher in der 
Hand der Deutschen, die Arbeitsgmppe weiter am Leben zu erhalten. Entsprechend einer 
amerikanischen Anregung," ergriff Borschafier Grewe die Initiative und legte am 8. Juli 
1960 in der Arbeitsgruppe ein irn Auswärtigen Amt ausgearbeitetes Memorandum vor, in 
dem über die sowjetischen Ziele und Absichten in der Deutschland- und Berlin-Politik 
sowie ein mögliches westliches Verhalten beim Abschluß eines Separatfriedensvertrages 
mit der DDR nachgedacht wurde. Das Dokument diente als Ausgangspunkt für die wei- 
teren Diskussionen in der Arbeitsgruppe. Diese setzte einen Unterausschuß ein, der bis 
zur nächsten NATO-Tagung Empfehlungen ausarbeiten sollte. Dabei ergab sich jedoch 
das Problem, daß die vorbereiteten Erklärungen und Noten wenig Erfolg versprachen, 
wenn die östliche Seite zu einer Friedenskonferenz einladen oder einen separaten Frie- 
densvertrag mit der DDR abschließen würde, die irn Rahmen der Ernstfall-Planung vor- 

Io stand ftrni." Gleichzeitig lud Washington die britische und französische Regiemng ein, ihre Bot- 
schafier in Washington zu ermächtigen, zusamnien mit der amerikanischen Administration die 
bestehenden Pläne f i r  ein „Berlin Contirigcncy Planning" gemeinsam zu erörtern und zu überar- 
beiten. Vgl. Gregov W. Pedlois, Allied Crisis Management for Berlin: The Live Oak Organizati- 
On, 1959-1963. Mskr., S. 3-13. 

29 Vgl. Meeting of Interdepartniental Coordinating Group on Berlin. Memorandum of Conversation, 
Washington, DC, May 23, 1960. in: RIUS, 1958-1960, Bd. IX, S. 527-531. 

30 Vgl. Secretary's Delegation to the Fifteenth Session of the United Nations General Asssembly. 
Memoranduni of Conversation, Subject: Tripartile Meeting-Berlin, New York, September 21, 
1960, in: FRUS, 1958-1960, Bd. TX, S. 578-580; Memorandum of Conversation (Rusk-Grewe), 
Subject: Berlin Contingency P lan~ng.  Washington. April 15, 1961. in: W S ,  1961-1963, Bd. XIV, S. 
51-55. 

3 1  Vgl. Memoranduni of Conversation (Rusk-Grewe), Subject: Situation After Collapse of Summit 
Conference. Washington, Juiie 9, 1960, in: FRUS, 1958-1960, Bd. IX. S. 531-534. 



bereiteten Maßnahmen aber nicht oder erst in der letzten Phase anwendbar waren, da sie 
fast ausschließlich die Frage des militärischen Zugangs nach Berlin betrafen. Grewe regte 
daher an, über Schritte nachzudenken, die zwischen den militärischen Maßnahmen lagen, 
die bisher ausschließlich in die Zuständigkeit der Drei Mächte fielen, und den diplomati- 
schen Schriftstücken, an deren Formulierung die deutsche Seite zwar beteiligt war, die 
sich jedoch als wenig wirksam erwiesen hatten. Anfang Dezember wurde zwar beschlos- 
sen, verstärkt nicht-militärische Gegenmaßnahmen zu prüfen,32 interne Meinungsver- 
schiedenheiten und der Regierungswechsel in Washington verhinderten jedoch eine Ent- 
scheidung darüber, wie das geschehen sollte. 

Die Entscheidung über Gegenmaßnahmen unterhalb der Schwelle eines militärischen 
Eingreifens lag jedoch bei den Drei Botschaftern in Bonn und bei den Berliner Stadt- 
kommandanten, ohne daß die Bundesregierung offiziell an diesen Abstimmungen betei- 
ligt war. Da aber die politische und militärische Eventualfall-Planung, z.B. eine alliierte 
Luftbrücke im Blockadefall, sich nur unter Beteiligung der Bundesrepublik durchfuhren 
ließ, mußte sie auch in die Planungen einbezogen werden. Ihre Mitwirkung war im 
Frühjahr 1961 in einem Briefwechsel mit den Drei Mächten festgelegt worden, in dem 
die Bundesrepublik auch ihre militärische Unterstützung für den Konfliktfall zugesagt 
hatte. Sie hatte daran jedoch die Auflage geknüpft, daß in einer solchen Situation der 
NATO-Fall erklärt werden müßte und daß die alliierten Truppen unter NATO- 
Kommmando operieren würden, also nicht mehr unter dem Kommando der Drei Mäch- 
te.33 Damit war auch die Verbindung zum Bündnis hergestellt. Die Aktivierung der Bun- 
deswehr im Konfliktfall machte auch eine deutsche planensche Beteiligung an Live Oak 
unumgänglich. Noch ehe eine kontinuierliche Mitwirkung der Bundesregierung an der 
Contingency-Planung in Washington gesichert war, wirkte sie in Bonn und Paris an der 
Berlin-Planung mit.j4 In der Praxis konzentrierten sich die Konsultationen jedoch auf 
technische Fragen der Umsetzung der Eventualfall-Planung, z.B. auf die Bevorratung in 
Berlin, die Bereitstellung von Ressourcen für eine mögliche Luftbrücke und die Kosten- 
Übernahme. 

Neben der Umsetzung der Eventualfall-Planung wurden bei den Bonner Konsultati- 
onsbesprechungen noch eine Reihe von weiteren Problemen erörtert, die den Status von 
Berlin, seine Bindungen an den Bund und die Reise von Einwohnern der DDR sowie 
anderer Ostblockstaaten betrafen. Die Frage von Bundestagssitzungen in Berlin wurde 
dadurch erschwert, daß es dazu keinen einheitlichen Standpunkt unter den Drei Mächten 

32 Vgl. Review of the Problem of a Separate Peace Treaty, 7.12.1960. ebd., S. 622-623. 
33 Information von Botschafter a.D. Dr. Hans-Georg M'ieck, München. 22.7.1995. 
34 Memorandum of Conversatioii. Washington, June 9, 1960. in: FRUS, 1958-1960, Bd. IX, S. 531, 

Anm. 1; Memorandum Fron] the Assistant Secretary of State, September 14, 1960, ebd., S. 567- 
568. Um diese Konsultationen angemessen vorbereiten zu können, ~ w r d e  im Auswärtigen Amt in 
Bonn eine ,,Arbeitsgmppe Berlin" (AB) eingerichtet, welche die seit dem Frühjahr bestehende in- 
formelle „Arbeitsgruppe Carstens" ablöste. Ihr gehörten Vertreter der Referate 700, „Wieder- 
vereinigung" (federnihrend), 704, „Sowjetunion", 500, „Völkerrecht und Staatsverträge", 413, 
„West-Ost-Handel" und 301, ,,NATO und Verteidigung" an; sie hatte die Aufgabe, die Arbeit zwi- 
schen den verschiedenen Ressorts und dem Senat von Berlin zu koordinieren und die Verhandlun- 
gen mit den Drei Mächten zu führen. 



gab. Nach erheblichen Diskussionen wurde schließlich dahingehend hereinstimmung 
erzielt, daß die Einberufung von Bundestagssitzungen eine Angelegenheit der zuständi- 
gen deutschen Stellen sei. Die Drei Mächte würden derartige Sitzungen nicht als unver- 
einbar mit dem Status von Berlin betrachten und die öffentliche Sicherheit in der Stadt 
gewährleisten. Sie sprachen jedoch die Erwartung aus, daß die deutschen Behörden ihre 
Entscheidung nur nach sorgfältiger Prüfung der internationalen Situation träfen." 

Ebenso schwierig waren die Gespräche über den Interzonenhandel. Unter massivem 
Druck, vor allem seitens der USA, kündigte die Bundesregierung Ende September 1960 
das Interzonen-Handelsabkommen zum 31. Dezember 1960 als Vergeltungsmaßnahme 
fkr die Behinderungen in Berlin. Als sich jedoch zeigte, daß weder die DDR an ein Ein- 
lenken dachte, noch daR die anderen Verbündeten - mit Ausnahme der USA - zu ähnli- 
chen Beschränkungen bereit waren, setzte Bonn dieses am Jahresende wieder in Kraft.'6 
Die USA hatten eine weitgehende Sperre für die Ausstellung von Reisedokumenten fur 
DDR-Bürger (TTDs) gegen den Widerstand der Briten durchgesetzt. In den Konsultati- 
onsbesprechungen mußten dafir einheitliche Regelungen ausgearbeitet werden - keine 
leichte Aufgabe angesichts der unterschiedlichen Interessen der vier Regierungen." 

Nach ihrem Amtsantritt im Januar 1961 kündigte die Kennedy-Administration zu- 
nächst eine umfassende Bestandsaufnahme ihrer Außen- und Sicherheitspolitik an. Bis 
diese Mitte des Jahres erfolgt war, kamen die Konsultationen über die westliche Antwort 
auf das sowjetische Deutschland-Memorandum vom 17. Februar 1961 an die Bundes- 
republik und das Kennedy am 4. Mai 1961 übergebene Memorandum zu Berlin nicht 
voran, obwohl Chruschtschow den Druck auf den Westen ~erstärkte. '~ Nach Abschluß 
der internen Beratungen verfügten die Vereinigten Staaten dann zwar über einen in sich 
kohärenten Aktionsplan für Berlin, der politische, militärische und wirtschafiliche Ge- 
genmaßnahmen fiir den Fall einer Beeinträchtigung der Rechte der Drei Mächte bezüg- 
lich West-Berlins sowie der Lebensfähigkeit der Stadt vorsah. Für seine Durchfuhrung 
war jedoch die Zustimmung und Unterstützung der Partner erforderlich. Diese suchten 
die USA auf einer Tagung hoher Beamter aus den vier Hauptstädten, die im Sommer 
1961 in Paris stattfand. Der von ihnen ausgearbeitete Bericht lag Anfang August 1961 

35 Vgl. Memorandum From the Acting Secretary of State for European Affairs (White) to Secretary 
Hener, Washington, August 2, 1960. in: FRUS, 1958-1960, Bd. IX, S. 544-546. 

36 Diese Frage hatten die Botschafter der Drei Mächte in Bonn am 15.9.1960 mit Wirtschaftsminister 
Erhard und am 28.9.1960 mit Außenminister von Brentano erörtert. Vgl. Bulletin, Nr. 186, 
4.10.1960. S. 1795; Memorandum From the Assistant Secretary of State (Kohler) to the Underse- 
cretary of State (Dillen), Washington, Sept. 14. 1960, in: FRUS, 1958-1960, Bd. E, S. 567-568, 
Anm. 3. 

37 Vgl. Memorandum of Conversation (Kohler-Grewe), Subject: Germany and Berlin and the Current 
UNGA Session, Washington, September 26, 1960, in: FRUS, 1958-1960, Bd. IX, S. 586-589; Te- 
legram From the Department of state to the Embassy in Germany, Washington, October 10, 1960, 
ebd., S. 606-609. 

38 Telegram From tlie Department of State to the Embassy in Germany, Washington, June 17, 1961, 
in: FRUS, 1961-1963, Bd. XIV, S. 125-128; Memorandum of Conversation (Rusk-Grewe), Wa- 
shington, 21.6.1961, ebd., S. 132-135: Anm. 3; Memorandum of Conversation. Subject: Meeting of 
the Interdepartmental Coordinating Group on Germany and Berlin, Washington, July 5' 1961, 
ebd., S. 167-169, Anm. 3. Erst im Juli konnten die in der Botschaftergmppe abgestimmten Ant- 
worten übergeben werden. 



den Außenministern der Drei Mächte und der Bundesrepublik vor. In verschiedenen 
Empfehlungen sprachen sie sich fhr eine Verstärkung der Streitkräfte der Allianz aus und 
befürworteten ein Wirtschafisembargo gegenüber dem Ostblock im Falle einer Sperre 
des Zugangs nach Berlin. Die Mehrzahl der Vorschläge wurde jedoch an die Washingtoner 
Botschaftergruppe zur weiteren Beratung überwiesen. Dieser wurde ebenfalls aufgetra- 
gen, die bisher ausgearbeiteten Contingency-Pläne zu überprüfen und neue Weisungen 
für ,,Live Oak" und die anderen militärischen Stäbe aus~uarbeiten.'~ 

Zuvor war es den USA gelungen, den französischen und britischen Widerstand gegen 
eine volle Einbeziehung der Bundesrepublik in die militärische Contingency-Planung zu 
überwinden.40 Dazu wurde die seit 1959 bestehende trilaterale Botschafiergruppe für die 
Eventualfall-Planung mit der Washingtoner Botschafiergruppe verschmolzen. Die Even- 
tualfall-Planung wurde in der Folge entweder auf der Ebene der Botschafter behandelt, 
die sich zur „Quadripartite Arnbassadorial Group, Berlin Contingency Planning" trafen, 
oder sie erfolgte auf der Arbeitsebene in der „Contingency Coordinating Group" (CCG), 
die ihre Weisungen von den Botschaftern erhielt4' Damit war eine deutsche Beteiligung 
an der alliierten Berlin-Planung sichergestellt; alle Gruppen arbeiteten nach Auffassung 
der Bundesregierung insgesamt befriedigend. 

4. Die Washingtoner Botschqfiergrrrppe und die Bonner Vierer-Grtrppe in 
der Bewährung 

Unter dem Druck der Berlin-Krise war aus den bisher ad hoc vor Konferenzen der Vier 
Mächte abgehaltenen Konsultationen zwischen den Drei Machten und der Bundesrepu- 
blik eine permanente Institution entstanden, in der letztere gleichberechtigt mitwirkte. 
Hier wurde die westliche Deutschland- und Berlin-Politik koordiniert und Planung fiir 
den Eventualfall abgestimmt. Als sich die Berlin-Krise im Sommer 1961 zuspitzte, mußte 
sich zeigen, ob dieses Instrumentarium den Belastungen gewachsen war. Der Beginn der 
Absperrmaßnahmen am 13. August 1961 und die völlige Abriegelung der Sektorengren- 
ze in Berlin stellten den Westen auf eine harte Bewährungsprobe. Bereits am Tag danach 
trat die Washingtoner Botschaftergruppe zur Erörterung der Situation in Berlin zusam- 
men. Die Beratungen, die in den folgenden Tagen und Wochen fortgesetzt wurden, er- 
wiesen sich als schwierig, weil sich die Maßnahmen in erster Linie gegen die Bevölke- 
rung Berlins und der DDR richteten, die alliierte Position, wie sie von Präsident Kennedy 

39 Vgl. Ministerial Consultations on Berlin, Paris, August 4-9, 1961, in: FRUS, 1961-1963, Bd. X N ,  
S. 267-309: Ministerial Decisions on R e ~ o r t  of the Four-Power Grouo on Germanv and Berlin: Pa- 
per Prepared by the Four-Power ~ r o u ~ ' o n  Germany and Berlin, P ~ S ,  August 8, 1961, ebd., S. 
3 16-3 18. 

40 Am 21.7.1961 zog Außenminister Rusk Botschafter Grewe zu einem Gespräch mit den Geschäfts- 
trägern Frankreichs und Großbritanniens hinzu, bei dem Rusk die amerikanischen Uberlegungen 
zur Eventualfall-Planung erlguterte. Vgl. Editorial Note, FRUS, 1961-1963, Bd. XIV, S. 223-224; 
Grewe, Rückblenden, S. 484-486. Zur Organisation der Eventualfall-Planung vgl. auch Abb. 2. 

41 Deutsche Vertreter in dieser Gruppe waren u.a. BR Hans-Georg Wieck sowie f i r  militärische Fra- 
gen Oberst Johannes Steinhoff vom Stab des Deutschen Militärischen Vertreters beim MC in 
Washington. 



formuliert worden war,12 aber nicht angetastet wurde. Während die Bundesrepublik 
energische Schritte, z.B. die Einstellung der Ausgabe von TTDs forderte, plädierte 
Großbritannien statt dessen fiir eine neue Verhandlungsinitiative. Die USA beschränkten 
sich ihrerseits auf demonstrative Akte wie die Verstärkung der ,,Berlin Brigade" und die 
Entsendung von Vizepräsident Johnson nach Berlin. Alle Drei Mächte waren bestrebt, 
eine Verschärfung der Lage zu vermeiden. 

Um gegen mögliche weitere östliche Maßnahmen gewappnet zu sein, richtete die Bot- 
schaftergruppe verschiedene Untergruppen ein, die sich in der Folge mit verschiedenen 
Formen möglicher Gegenmaßnahmen befaßten4' Am wichtigsten war die politische Unter- 
gruppe, in der auch die verschiedenen Dokumente ausgearbeitet wurden - ad referendum, 
d.h. zur abschließenden Billigung durch die Botschafter. In der Untergruppe fiir wirt- 
schaftliche Fragen wurden u.a. ein Boykott der Leipziger Messe erörtert und die Frage 
geprüft, auf welche Weise eine Beteiligung der anderen NATO-Staaten an derartigen 
Maßnahmen sichergestellt werden könnte. Die militärische Untergmppe erarbeitete auf 
der Grundlage eines amerikanischen Entwurfs Weisungen f i r  den militärischen Teil der 
Contingency-Planung, insbesondere den Lufizugang nach Berlin. Sie prüfte auch die 
Möglichkeit einer NATO-Seeblockade. In der Untergruppe „Vereinte Nationen" wurde 
eine Einschaltung der UNO erörtert und die Demarchen der vier Staaten bei den Regie- 
rungen der UN-Mitglieder koordiniert. Die Untergruppe „Information" war für die Ab- 
stimmung der Informationstätigkeit, die Auswertung der sowjetischen Presse, den Aus- 
tausch von Rundfunkprogrammen etc. zuständig. Später kam noch eine Untergruppe mit 
dem Codenamen „QuadrantG' hinzu, die einen Katalog möglicher nicht-militärischer 
Maßnahmen im Falle einer Sperre des zivilen Zugangs nach Berlin erstellte. Die Arbeit 
der verschiedenen Gmppen wurde von der Botschaftergruppe koordiniert, die auf dem 
Höhepunkt der Berlin-Krise täglich, manchmal sogar mehrmals an einem Tag zusammen 
kam. Sie erteilte auch die Weisungen an „Live Oak" und an die Berliner Kommandanten, 
ebenso wie sie Aufträge an die Bonner Botschafter der Drei Mächte formulierte. Außer- 
dem befaßte sie sich mit einer möglichen westlichen Verhandlungsinitiative. 

Ein wesentliches Problem der Arbeit der Washingtoner Botschaftergruppe war die 
Information und Abstimmung mit den übrigen NATO-Mitgliedern, die von den Beratun- 
gen ausgeschlossen waren und die die Arbeit der vier Regierungen mit Mißtrauen ver- 
folgten. Sie argumentierten mit voller Berechtigung, daß im Konfliktfall die Allianz als 
Ganzes militärisch betroffen sei und alle Partner ein gleiches Risiko trügen. Die Vertreter 
Belgiens, Italiens und Kanadas äußerten ihre Kritik nicht nur regelmäßig im NATO-Rat, 
sondern auch in Form von diplomatischen Demarchen in den Hauptstädten. Sie waren 
zwar bereit, die Verantwortung der Drei Mächte mit besonderen Rechten und Pflichten 
im Hinblick auf Berlin anzuerkennen, nicht jedoch, die hervorgehobene Rolle der Bun- 
desrepublik zu akzeptieren. Sie firchteten vor allem, daß daraus ein Vierer-Direktorium 
entstehen könnte - nachdem die Allianz einige Jahre zuvor den Vorschlag de Gaulles für 

42 Vgl. die Rundfunk- und Fernsehansprache Präsident Kennedys vom 25.7.1971 in: Europa-Archiv 
(zit. als EA), Folge 1711961, S. D 498-505. 

43 Vgl. Telegram From the Department of State to the Embassy in Germany, Washington, August 14, 
1961, in: FRUS, 1961-1963, Bd. XIV, S. 329-330. 



ein Dreier-Direktorium erfolgreich abgewehrt hatte. Schwierigkeiten entstanden vor al- 
lem durch die militärische Untergruppe und den nicht der NATO unterstehenden „Live 
OaY-Stab, welche die militärische Krisenplanung betrieben. Die Drei Mächte und die 
Bundesrepublik bemühten sich daher, den NATO-Generalsekretär und die übrigen 
Bündnismitglieder im Ständigen NATO-Rat regelmäßig - während der 'heißen' Phase 
der Berlin-Krise wöchentlich - und so ausfihrlich wie möglich zu unterrichten. Außer- 
dem versuchten sie, jeden Anschein von Exklusivität zu vermeiden und auf die Beschäf- 
tigung mit Problemen zu verzichten, die nicht zum Komplex „Deutschland einschließlich 
Berlin" gehörten. 

Die Konzentration der Eventualfall-Planung in Washington fihrte dazu, daß sich die 
Bonner Konsultationsbesprechungen auf technische Fragen ihrer Umsetzung beschränk- 
ten. Die wirklich kritischen Fragen wurden weiterhin von den Drei Botschaftern und ih- 
ren Stadtkommandanten in Berlin entschieden. Wenn die Botschaftergruppe oder die drei 
Regierungen konkrete Fragen der Eventualfall-Planung an die örtlichen Stellen in Bonn 
und Berlin verwiesen, wurde die Bundesregierung nur sehr begrenzt eingeschaltet. Um 
diesen unbefriedigenden Zustand zu beseitigen und das Ausmaß der Vierer-Konsultation- 
en in Bonn auf das in Washington erreichte Niveau anzuheben, unternahm sie im Herbst 
1961 eine entsprechende Initiative bei den Drei Mächten. Zum einen sprach sie sich dafir 
aus, die Zuständigkeit der Washingtoner Botschaftergruppe nicht durch unnötige Dele- 
gierung wichtiger Fragen an örtliche Stellen auszuhöhlen. Für praktische Maßnahmen, 
z.B. Proteste der Stadtkommandanten, sollte den örtlichen Stellen dagegen eine gewisse 
Handlungsfreiheit eingeräumt werden, um nutzlose Verzögerungen zu vermeiden. Zum 
anderen bemühte sich die Bundesregierung, im Rahmen der Bonner Konsultationsbe- 
sprechungen eine volle Einbeziehung in die alliierte Eventualfall-Planung zu erreichen. 
Mitte November 1961 wurde Übereinstimmung darüber erzielt, daß Fragen der militäri- 
schen Planung künftig auch in den Bonner Konsultationsbesprechungen behandelt wer- 
den sollten. Für bestimmte Studien wurde die Bildung von Expertengnippen vorgesehen. 
Einer solchen wurde =.B. die Prüfung eines von der CCG in Washington erstellten Kata- 
loges von westlichen Gegenmaßnahmen in Berlin übertragen. 

Die Bonner Vierer-Gruppe, wie nun die Konsultationsbesprechungen meist genannt 
wurden,14 wurde dadurch politisch aufgewertet, daß sie nunmehr in den Gesamtkomplex 
der alliierten Planungen einbezogen wurde Im Vordergrund der Beratungen standen 
aber weiterhin Fragen des Status von Berlin, der Verbindungen Berlins zum Bund, der 
Bundespräsenz sowie der Kontakte zu Dienststellen in Ostberlin. Regelmäßig wurde 
darüber beraten, welche Bundesgesetze und welche internationalen Verträge von Berlin 
übernommen werden könnten. Eine gewisse Erleichterung brachte ein im Herbst 1961 
beschlossener Kriterienkatalog, der auf franzcisische Anregung hin zustande gekommen 
war. Ein 'Dauerbrenner' waren Sitzungen des Bundestages und Besuche von Bundesmi- 
nistern in der Stadt, bei deren Ankündigung durch die deutsche Seite - allen Gmndsatz- 

44 Beide Begriffe beziehen sich auf das gleiche Gremium. Während die „Vierer-Gmppe" auf ver- 
schiedenen Ebenen tagte (s. Abb. l) ,  wurde die Bezeichung „Konsultationsbesprechung" (KB) für 
die Gespräche auf der Arbeitsebene reserviert. Die Drei Mächte benutzten ihrerseits die Bezeich- 
nung „Bonn Group". 



beschlüssen zum Trotz - stets 'misgivings' der Vertreter der Drei Mächte zu erwarten 
waren, die jede Verschärfung der Lage in der Stadt vermeiden wollten.4s Die Sitzungen 
auf der Beamtenebene wurden ergänzt durch Gespräche zwischen dem Staatssekretär 
des Auswärtigen Amts, Prof. Dr. Karl Carstens, und den Botschaftern der Drei Mächte. 
Bei einem Mittagessen am 12. April 1963 vereinbarten diese, daß sie sich in Zukunft 
regelmäßig alle 1-2 Monate zu einem Gespräch treffen wollten." Diese 'Botschafter- 
essen', für die es eine vorbereitete Tagesordnung gab,47 fanden bis zum Herbst 1990 re- 
gelmäßig statt. 

Eine weitere Möglichkeit der Einbeziehung der Bundesrepublik in die alliierte Planung 
boten die Direktorenbesprechungen der Drei Mächte und der Bundesrepublik. Derartige 
Tagungen hatten in der Vergangenheit vor allem stattgefunden, um die Tagungen der 
Außenminister der vier Staaten vorzubereiten und die gemeinsame Verhandlungsposition 
fiir Ost-West-Konferenzen abzustimmen. Nunmehr bildete sich die Ubung heraus, min- 
destens zweimal im Jahr auf Direktorenebene zusammen zu kommen. Seit Ende 1961 
bestand also ein weitverzweigtes Netzwerk von ständigen und ad hoc-Konsultations- 
gremien in Washington und Bonn, das der Bundesregierung vielfaltige Mitsprachemög- 
lichkeiten gab. 

Schwieriger war es, einen regelmäßigen Meinungsaustausch zwischen den drei alliier- 
ten Militärmissionen und dem Senat von Berlin sowie dem Beauftragten der Bundesre- 
gierung in der Stadt zu bewerkstelligen. Vor allem Statusgründe sprachen gegen eine 
institutionelle Lösung. Der Senat informierte die Stadtkommandanten und wurde von 
diesen zu Rate gezogen, wenn dies im konkreten Fall angebracht war. Mitte Juli 1963 
sagten die Drei Mächte zu, daß künftig regelmäßige Treffen zwischen Beamten der Alli- 
ierten Kommandantur und dem Berliner Senat auf der Arbeitsebene stattfinden würden, 
und zwar zusätzlich zu den Gesprächen des Regierenden Bürgermeisters mit den drei 
Stadtk~mmandanten.~' Dem Wunsch des Auswärtigen Amts, daß an diesen Besprechun- 
gen auch der Berliner Vertreter desselben teilnehmen könnte, entsprachen die Drei 
Mächte nicht. Nach ihrer Auffassung widersprach dies dem besonderen Status Berlins; 
sie sagten jedoch eine laufende Unterrichtung der Bonner Vierer-Gruppe zu.49 

45 So forderte Außenminister Rusk am 13.4.1963 Schröder ultimativ auf, die für den 20.-22.5. geplan- 
te Bundestagssitzung in Berlin zu verhindern - und zwar trotz der in1 Sommer 1960 getroffenen 
Vereinbamng, dCd3 die Entscheidung darüber eine deutsche Angelegenheit sei. Vgl. Telegram From 
the Department of State to the Embassy in Germany, Washington, April 13, 1963, in: FRUS, 1961- 
1963, Bd. XV, S. 509. 

46 Vgl. Drahterlaß des Staatssekretärs Carstens, 19.6.1963, in: Akten zur Auswärtigen Politik der 
Bundesrepublik Deutschland (zit. als AAPD) 1963, hrsg. im Auftrage des Auswärtigen Amtes vom 
Institut für Zeitgeschichte. München: R. Oldenbourg 1993, S. 640-641. 

47 Die Themen dieser GesprSche entsprachen im wesentliclien denen auf der Beamtenebene; sie 
dienten häufig der Entscheidungsvorbereitung und waren in ihrem Charakter 'politischer'. 

48 Zu den Abstimmungsprozessen in Berlin vgl. Udo ?fTe/zlaugk, Die Alliierten in Berlin. Berlin: 
Berlin Verlag Arno Spitz 1988, S. 224-225; ferner Abb. 2. 

49 Vgl. Vermerk des Staatssekretärs Carstens, 16.7.1963. Betr.: Einbeziehung Berlins in völkerrecht- 
liche Verträge, in: AAPD 1963, S. 755-756; dto., 13.8.1963. Betr.: Mein heutiges Gespräch mit 
den drei westlichen Botschaftern. ebd., S. 997-998. 



Das komplexe Konsultationsinstrumentarium erfullte während der 'heißen' Phase der 
Berlin-Krise im wesentlichen die Erwartungen. Es war jedoch nicht in der Lage, die Mei- 
nungsverschiedenheiten zwischen der Bundesrepublik und den Drei Mächten zu über- 
brücken, nachdem die unmittelbare Gefahr einer militärischen Auseinandersetzung ge- 
bannt schien und die USA und Großbritannien nach einer Verhandlungslösung suchten, 
durch welche die kritische Situation um Berlin dauerhaft entschärft werden sollte. Den 
von den USA im Oktober 1961 in der Washingtoner Botschaftergruppe vorgelegten 
Vorschlag einer internationalen Zugangsbehörde," die fur die Autobahn nach Berlin und 
f i r  die Luftkorridore zuständig sein sollte, lehnte die Bundesregierung entschieden ab, da 
er eine Verschlechterung des Status von Berlin impliziert hätte. Sie hielt ebenfalls nicht 
viel von neuen Ost-West-Verhandlungen, da sie firchtete, eine Einigung der Vier 
Mächte könnte auf Kosten der Bundesrepublik erfolgen." Auch die französische Regie- 
rung war der Auffassung, die Viermächte-Konferenzen von 1959 und 1960 hätten deut- 
lich gemacht, daß es keine für alle Seiten akzeptable Verhandlungslösung gab. Unter 
diesen Bedingungen war es Ende 1961 nicht mehr möglich, von allen vier Regierungen 
getragene Positionen zu entwickeln oder gemeinsame Antworten auf die sowjetischen 
Noten und Memoranda zu formulieren. Ein von der Botschaftergruppe erarbeitetes 
„Substantive Paper" enthielt zwar einen Formulierungsversuch dafür, was mit Verhand- 
lungen erreicht werden sollte, was nicht verhandlungsfähig war und welcher Verhand- 
lungsspielraum bestand. In den Substanzfragen gingen die Auffassungen aber weit aus- 
einander. Ein fur Oktober geplantes Direktorentreffen mußte abgesagt werden, da keine 
Übereinstimmung über die Tagesordnung erzielt werden konnte.s2 

An die Stelle einer gemeinsamen Politik der Drei Mächte und der Bundesrepublik tra- 
ten ein Briefwechsel zwischen Washington und Moskau sowie bilaterale Sondierungen 
mit der So~jetunion.'~ Die Botschaftergruppe wurde auf die Aufgabe reduziert, in sehr 
allgemeiner Form ihren Segen zu den bilateralen Gesprächen zu geben sowie amerikani- 
sche und sowjetische Verhandlungspapiere zu kommentieren. Durch die Reaktivierung 
der Abrüstungsverhandlungen in der 18-Mächte-Abrüstungskonferenz in Genf (ENDC) 
verlagerten sich im Frühjahr 1962 die diplomatischen Aktivitäten dorthin. Die Vorberei- 
tung des Treffens von Außenminister Rusk mit seinem sowjetischen Amtskollegen in 
Genf erfolgte im State De~artrnent;'~ die Washingtoner Botschaftergruppe wurde zwar 

50 Vgl. Grewe, Rückblenden, S. 512-516; Interview von Präsident Kennedy mit dem Chefredakteur 
der Zeitung Isu2estija, Adschubej, am 25.11.1961, in: D7D, IV. Reihe, Bd. 711, 1961, S. 985-998. 

51 Vgl. dazu u.a. Memorandum of Conversation (Adenauer-Nitze), Bonn, April 13, 1962, in: FRUS, 
1961-1963, Bd. XV, S. 101-105; Memorandum of Conversation (Kohler-Grewe), Washington, 
April 13, 1962. ebd., S. 105-109; Letter From Chancellor Adenauer to President Kennedy, Bonn, 
April 14, 1962, ebd., S. 112; die Pressekonferenzen von Bundeskanzler Adenauer am 7. und 
8.5.1962 in Berlin, Auszüge in: DzD, IV. Reihe, Bd 811, S. 486-489. 

52 Vgl. Memorandum of Conversation (KennedflohnsonlRusklMcNamara- Couve de Murville-Lord 
Hmd-von Brentano und Begleiter), Washington, September 15, 1961, in: FRUS, 1961-1963, Bd. 
XIV, S. 41 1-424; Quadripartite Foreign Ministers Meeting, Memorandum of Conversation, Paris, 
11. und 12.12.1961, ebd., S. 650-667. 

53 Vgl. den Briefwechsel zwischen Ministerpräsident Chruschtschow und Präsident Kennedy vom 
29.9. bzw. 16.10.1961, in: FRUS, 1961-1963, Bd. XIV, S. 444-455 bzw. S. 502-508 sowie die Do- 
kumentation der amerikanisch-sowjetischen Gespräche in: FRUS, 1961-1963, Bd. XIV und Bd. XV. 

54 Dazu wurde im State Department ein Memorandum erarbeitet, das außer Gmndsätzen zu Berlin 



uber den Inhalt der Gesprache in Kenntnis gesetzt, konnte jedoch keinen inhaltlichen 
Beitrag leisten, da sie durch die franzosische Weigerung, sich an Konsultationen uber 
mogliche Verhandlungspositionen zu beteiligen, lahm gelegt war 55 

Es uberrascht nicht, daß diese Meinungsverschiedenheiten zu gespannten Beziehungen 
zwischen den vier Regierungen, vor allem aber zwischen den USA und der Bundesre- 
publik, fiihrten Sie erreichten einen dramatischen Hohepunkt, als in Presseberichten aus 
Bonn nicht nur die unterschiedlichen Auffassungen breit dargestellt wurden, sondern 
auch der Inhalt amerikanischer Verhandlungsvorschlage an die Offentlichkeit gelangte In 
Washington fiel der Verdacht sofort auf Botschafter Grewe, der sich zuvor bei der Ad- 
ministration durch sein - weisungsgemaßes - Festhalten am bisherigen Status von Berlin 
unbeliebt gemacht hatte In Wahrheit hatte jedoch der Bundeskanzler selbst die Not- 
bremse gezogen und fiir eine breite Unterrichtung der Fraktionsvorsitzenden im Deut- 
schen Bundestag und weiterer Politiker gesorgt sowie entsprechende Bemerkungen ge- 
genuber einigen Bonner Journalisten gemacht Bereits am folgenden Tag berichteten der 
Deutschlandfunk und wenig spater die New York Times uber Einzelheiten der westlichen 
Verhandlungsposition 56 Die amerikanische Administration war uber die Querschusse aus 
Bonn in hochsten Maße verargert und zog daraus Konsequenzen Sie erteilte Weisung, 
Grewe kunftig nicht mehr direkt uber die Gesprache Rusk-Dobrynin zu informieren, 
sondern die Bundesregierung statt dessen uber die amerikanische Botschaft in Bonn zu 
unterrichten '' Erst einen Monat spater trat die Botschaftergruppe wieder zusammen 

auch verschiedene Rüstungskontroll-Vorschläge enthielt. Vgl. Draft Principles, in: FRUS, 1961- 
1963, Bd. XV, S. 69-71. 

55 Vgl. United States Delegation to the Twenty-Ninth Ministerial Meeting of the North Atlantic 
Council, Memorandum of Conversation, Athens, May 3, 1962, in: FRUS, 1961-1963, Bd. XV, S. 
132-136. hier S. 136: Michel Voirol, Paris et Bonn hostiles au projet de rkglement du probleme de 
Berlin, in: Combat, 14.4.1962. 

56 Vgl. Sidney Gruson, New U.S. Plan on Berlin Asks Peace Pledges. in: The New York Times, In- 
ternational Edition, 14.4.1962; bi., Mißstimmung zwischen Wasliington und Bonn. Rusks Plan fur 
Berlin-Verhandlungen vorzeitig bekannt geworden, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung (zit. als 
FAZ), 16.4.1962; Julius Epstein, Die Quelle des Ubels. Eine Dokumentation zur Genesis der 
deutsch-amerikanischen Verstimmung. in: Rheinischer Merkur, 31.8.1962. Epstein war ein frühe- 
rer Mitarbeiter des amerikanischen Public Relations-Beraters General Julius Klein. Dieser hatte bei 
einem vertraulichen Gesprach mit den1 Brindeskanzler von Adenauer verschiedene vertrauliche 
Berichte der deutschen Vertreter in Washington sowie bei der NATO in Paris gezeigt bekommen 
und Kopien derselben an Epstein und andere Journalisten weitergegeben. Aufgrund der Begleit- 
umstände ist anzunehmen, daß Adenauer das Risiko einer Veröffentlichung bewußt eingangen war, 
um eine amerikanisch-sowjetische Einigung auf Kosten der deutschen Interessen zu verhindern. 
Die Umstände des 'Lecks' wurden bei Nachforschungen über die Rolle Kleins von einem Kongreß- 
ausschul3 offengelegt; Adenauer wurde darüber im September 1962 informiert. Vgl. Telegram 
From the Department of State to the Embassy in Germany. Washington, September 25. 1962, in: 
FRUS. 1961-1963, Bd. XV. S. 334-336. 

57 Vgl. Memorandum of Conversation, Subject: Leak of Documents. Washington, April 14, 1962, in: 
W S ,  1961-1963, Bd. XV, S. 109-1 11: Telegram From the Department of State to the Embassy in 
Germany, Washington. April 14, 1962, ebd., S. 113; United States Delegation to the Twenty-Ninth 
Ministerial Meeting of the North Atlantic Council, Memorandum of Conversation (Rusk- 
Schröder), Athen. May 3, 1962. in: FRUS, 1961-1963, Bd. W, S. 132-136; Grewe, Rückblenden, S. 
550-552. 



Tab. 1 : Viermächte-Konsultationsgremien für Deutschland und Berlin (Stand 1962) 

I. Washington 

1. Botschafiergmppe (Besprechungen des Stellv. AM für Europäische Fragen des 
State Department mit den Botschaftern der Bundesrepublik, Frankreichs und 
Großbritanniens), mit folgenden Untergruppen: 

a) Politische Untergruppe, 
b) Militärische Untergmppe, 
C) Untergruppe für wirtschaftliche Gegenmaßnahmen, 
d) Untergmppe Vereinte Nationen, 
e) Untergmppe für Fragen der Information, 
f )  Untergmppe „SBZ", 
g) Ad hoc-Gmppe für maritime Gegenmaßnahmen, 
h) Koordinationszentrum f i r  nicht-militärische Maßnahmen ,,QUADRANT", 
i) Marinezentmm „Sea-Spray" (Norfolk). 

2. Contingency Planning Group (CCG) 

/I. Bonn 

1. Vierer-Gruppe (14-tägige Konsultationsbesprechungen des Leiters des Referates 
„Wiedervereinigung" im AA mit den Botschaftsräten der Drei Mächte), mit fol- 
genden Experten- oder Untergruppen: 

a) Expertengmppe zur Bearbeitung von Aufgaben der Eventualfall-Planung, 
b) Expertengruppe TTD, 
b) Luftbrücken-Ausschuß (BEALCON) mit Unterausschüssen (Luftbrücken- 

planung f i r  Berlin), 
C) Bevorratungsausschuß für Berlin (Maßnahmen zur Bevorratung von Berlin 

im Blockadefall), 
d) Informationsausschuß (Koordination der Informationspolitik hinsichtlich Berh) .  

2. Treffen des Staatssekretärs des Ausw. Amts mit den Botschaftern der Drei Mächte. 

ZIZ. Berlin 

1. Kommandantengespräche (monatliche Treffen der Stadtkommandanten der Drei 
Mächte mit dem Regierenden Bürgermeister von Berlin). 

2. BERCON zur Koordiniemng der all. Eventualfall-Planung mit dem Berliner Senat. 

IV. Washington, Paris oder Orr der NATO-Konferenz: 

1.  Direktorenbesprechungen (hohe Vertreter der Außenministerien der vier Staaten). 
2. Außenministertreffen der Drei Mächte und der Bundesrepublik am Vorabend 

von Sitzungen des NATO-Ministerrates. 

Y Paris 

„Live O a k  (Dreimächte-Stab mit deutscher Beteiligung f i r  die operative mili- 
tärische Eventualfall-Planung). 



Zunächst verzichtete Grewe darauf, selbst an den Sitzungen teilzunehmen, sondern 
entsandte an seiner Stelle BR Swidbert Schnippenkötter. Als die DDR an Bonn den 
Wunsch nach einem größeren Kredit herantrug, reiste der stellvertretende Leiter der 
Ostabteilung, MDg Horst Groepper, nach Washington, um die Botschaftergruppe zu 
informieren. Aber auch Grewe nahm von Fall zu Fall wieder an den Arbeiten teil, ehe er 
im Herbst 1962 durch Botschafter Kar1 Heinrich Knappstein ersetzt wurde. 

Die von manchen Beobachtern als Folge des Eklats vermutete Schwerpunktverlage- 
rung von der Washingtoner Botschaftergruppe zur Vierer-Gruppe nach Bonns8 kann in 
dieser Weise jedoch nicht bestätigt werden. Wie bereits dargestellt, hatte das Bonner 
Gremium seit dem Beginn der östlichen Absperrmaßnahmen in Berlin und der vollen 
Einbeziehung der Bundesregierung in die Eventualfall-Planung eine größere Bedeutung 
erhalten. Ihm wurde in zunehmendem Maße die Aufgabe zugewiesen, die von den USA 
vorbereiteten und von der Washingtoner Botschaftergruppe gebilligten Grundsatz- 
beschlüsse in detaillierte Planungen umzusetzen bzw. die von den verschiedenen 
Washingtoner Arbeitsgruppen, insbesondere der CCG, erarbeiteten Planungsdokumente 
auf ihre Realisieningsmöglichkeiten zu überprüfen. Als jedoch neue Zwischenfalle auf 
den Zufahrtswegen und in den Luftkorridoren sowie verschiedene andere Anzeichen dar- 
auf hinzudeuten schienen, daß Chruschtschow demnächst das Berlin-Problem auf seine 
Weise lösen wollte, wurde die Arbeit der Washingtoner Botschafiergruppe und der CCG 
wieder intensiviert. Washington als Tagungsort bot den Vorteil, daß durch die Nähe zum 
Military Committee (MC) eine enge Verbindung zu den militärischen Planungen der 
NATO gewährleistet war. Da die bisherigen Arbeiten zur Eventualfall-Planung als unzu- 
reichend angesehen wurden, verfugte Außenminister Rusk nach intensiven internen Bera- 
tungen im Oktober 1962 eine Überarbeitung der gesamten Eventualfall-Planung durch 
die B~tschaftergruppe.~~ Diese blieb das höchste gemeinsame Entscheidungsgremium, 
nicht nur für die Eventualfall-Planung einschließlich der Weisungen an ,,Live Oak" und 
an die Berliner Stadtk~mmandanten,~' sondern auch für die Interpretation des Status von 
Berlin, die innerdeutschen Beziehungen einschließlich des Interzonenliandels (obwohl 
hier die Beratungen weitgehend in der Bonner Vierer-Gruppe erfolgten) und krisenhafte 
Entwicklungen in den Ost-West-Beziehungen. 

Während der Kuba-Krise wurde die Botschaftergruppe von der amerikanischen Regie- 
rung täglich informiert. Ein logischer Zusammenhang mit der Berlin-Krise ergab sich 
dadurch, daß die USA ebenso wie die Bundesrepublik aufgrund von sowjetischen An- 
deutungen fürchteten, diese Krise könnte ein Vorspiel zu einer neuen heißen Phase in 

58 Vgl. H. E.. Eingeschlafen, in: General-Anzeiger für Bonn und Umgebung, 26.6.1962; eje, Abge- 
stempelt, in: Die Welt, 24.7.1962; dagegen aber Hans B. Adever, Wer wird der dritte Mann in Washing- 
tonl Das Botschaftergremium soll nicht abgewertet werden, in: Mannheimer Morgen, 9.8.1962. 

59 Vgl. Memorandum From David Klein of the National Security Council StafT to the President's 
Special Assistant for National Security Affairs (Bundy), Subject: Review of Berlin Contingency 
Planning and Reorganization of the Planning M a c h i n e ~ ,  Washington, October 18, 1962, in: 
FRUS, 1961-1963, Bd. XV, S. 387-391. 

60 Vgl. Henri Paris, Berlin, Symbole et I'enjeu stratigique, in: W f e w  Nationale, Bd 43, November 1987, S. 
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Berlin sein.6' Nach Beendigung der Krise wurde jedoch deutlich, daß die Sowjetunion 
nicht an neuen Spannungen in Europa interessiert war, sondern vielmehr eine Bereit- 
schaft zu Verhandlungen zu erkennen gab. Bei einer Direktorenbesprechung der Drei 
Mächte und der Bundesrepublik, die vom 7. - 10. Dezember 1962 in Paris stattfand, so- 
wie bei dem Essen der vier Außenminister am Vorabend der Sitzung des NATO- 
Ministerrates6' stand daher wieder die Suche nach geeigneten Verhandlungsinitiativen auf 
der Tagesordnung. Die Außenminister beauftragten die Botschaftergruppe, die vorlie- 
genden Vorschläge zu prüfen und die Eventualfall-Planung der Entwicklung ampas -  
sem6) Mit diesem Mandat nahm die Botschaftergruppe am 8. Januar 1963 ihre Arbeit 
wieder auf Einem Verfahrensvorschlag von Sonderbotschafter Thompson, der nach der 
Ernennung von Kohler zum Botschafter in Moskau nunmehr den Vorsitz führte, die 
Gruppe solle in Form einer Arbeitsgruppe operieren, um ihre Erörterungen in möglichst 
informeller Weise abhalten und so zu besseren Ergebnissen gelangen zu können, wurde 
von deutscher Seite widersprochen. Knappstein machte darauf aufmerksam, daß diese 
bereits von „Botschafter-Lenkungsgruppe" in „Botschaftergruppe" umbenannt worden 
sei, um auf die Empfindlichkeiten der anderen Verbündeten Rücksicht zu nehmen. Eine 
weitere Statusmindemng sei nicht im gemeinsamen Interesse. Allerdings sollten, wie 
schon bisher, die Sitzungen durch Arbeitspapiere von Untergruppen vorbereitetet wer- 
den. Schließlich könnten sich die Botschafter außerhalb der Sitzungen zu informellen 
Gesprächen zusammenfinden." 

Obwohl sich bei den weiteren amerikanisch-sowjetischen Sondierungen zeigte, daß ei- 
ne Annäherung der Standpunkte und damit die Aussichten f i r  ein Abkommen auf dem 
Gebiet der Abrüstung grcißer waren als beim Deutschland-Problem, unternahmen die 
Botschafter in den Jahren 1963 und 1964 mehrere vergebliche Versuche, eine gemeinsa- 
me Grundlage f i r  eine neue Verhandlungsinitiative in der Deutschland- und Berlin-Frage 
zu finden. Im August 1963 ubergab Außenminister Schroder seinem amerikanischen 
Kollegen Rusk einen deutschen Gegenvorschlag zum revidierten westlichen Fnedensplan 
(„Hefter-Plan"), der in der Folgezeit in der Botschaftergruppe diskutiert wurde.6s Im 
Januar 1964 legte die deutsche Seite einen neuen Deutschland-Vorschlag und im April 

61 Vgl. Record of Meeting of the Military Subgroup of the Washington Ambassadorial Group, Sub 
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Deutschland und die europäische Sicherheit betreffende Fragen, ebd., S. 987-989. 



eine überarbeitete Fassung desselben vor In der Sache kamen jedoch die Beratungen in 
der Botschaftergmppe nicht weiter Die Vereinigten Staaten ließen erkennen, daß ihnen 
die deutschen Vorschlage ungelegen kamen; sie furchteten von diesen eine Belastung der 
amenkanisch-sowjetischen Gesprache 67 Beim 'Deutschland-Essen' der vier Außenmini- 
ster am 11 Mai 1964 versuchte Schroder noch einmal, die Drei Machte tur eine gemein- 
same Deutschland-Erklarung zu gewinnen, erreichte jedoch nur, daß damber in der Bot- 
schaftergruppe weiter verhandelt wurde " Auch ein Vorschlag des britischen Außenrni- 
nisters Butler, einen Standigen Rat der Drei Machte und der Sowjetunion einzurichten, 
fand keine Zustimmung Die Drei Machte rafften sich nach entsprechenden Konsultatio- 
nen nur ZU einer gemeinsamen Erklarung auf, in der sie zu dem zwischen der Sowjetuni- 
on und der DDR im Juni 1964 abgeschlossenen Freundschaftsvertrag Stellung nahmen 
und ihren Rechtsstandpunkt im Hinblick auf Deutschland als Ganzes und Berlin unter- 
strichen Die von der Bundesregierung gewunschte Deutschland-Initiative kam jedoch 
nicht zustande, da den Drei Machten weniger an demonstrativen Akten als an konkreten 
Entspannungsfortschritten gelegen war 69 Die Deutschland-Erklarung der Drei Machte, 
die nach kontroversen Diskussionen in der Botschaftergruppe am 12 Mai 1965 verof- 
fentlicht wurde, war eine Pflichtubung auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner 

Die Botschaftergruppe beschaftigten in den Jahren 1963-68 noch verschiedene andere 
Probleme. Uberraschend meldeten die USA wenige Tage nach Abschluß des Deutsch- 
Franzosischen Vertrages vom 22 Januar 1963 Bedenken gegen die in diesem enthaltene 
Berlin-Klausel an. Ihre Einwande richteten sich insbesondere gegen eine Einbeziehung 
Berlins in die sicherheitspolitische Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik und 
Frankreich Dahinter stand die politische Sorge, Bonn könnte zugunsten der engen Zu- 
sammenarbeit mit Paris die atlantischen Beziehungen lockern Die Berlin-Klausel bot 
ihnen die Handhabe fur einen Einspruch, da die Ubernahme von Gesetzen und Vertragen 
durch Berlin der Zustimmung der Drei Machte bedurfte Allerdings war bisher nur in 

66 Zur Deutschland-Initiative (erste Fassung) vom 3.1.1964 vgl. AAPD 1964, S. 10-15; Staatssekretär 
Carstens an die Botschaft in Washington, 13.1.1964. Betr.: Deutschland-Plan der Bundesregie- 
mng. ebd., S. 39-42; Aufzeichnung des Ministerialdirektors Krapf, 17.4.1964. Betr.: Deutschland- 
Initiative, ebd., S. 439-445. 
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Plan, in: AAPD 1964, S. 266-269; Deutsch-französische Konsultationsbesprechungen, 18.3.1964, 
in: AAPD 1964, S. 355-365 (355 und Anm. 4). 
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shington, an das Auswärtige Amt, 15.6.1964, ebd., S. 677-680; Gespräch des Bundesministers 
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Ausnahmefallen die Botschaftergruppe in Washington damit befaßt worden; im allgemei- 
nen wurden diese Fragen in Bonn geklärt. Im Falle des Deutsch-Französischen Vertrages 
bedurfte es eines Briefes des Bundeskanzlers an Außenminister Rusk, um die amerikani- 
schen Bedenken auszuräumen und eine prozedurale Lösung zu finden, welcher alle Be- 
teiligten zustimmen konnten. Danach gaben der deutsche und der französische Vertreter 
in der Sitzung der Vierer-Gruppe in Bonn am 6. April 1963 ähnliche Erklärungen des 
Inhalts ab, daß die Rechte und Verantwortlichkeiten der Drei Machte in Berlin und in 
bezug auf Berlin durch den Deutsch-Französischen Vertrag in keiner Weise beeinträch- 
tigt würden." 

Betrachtliche Aufmerksamkeit beanspruchte auch die Konvoi-Krise Im Oktober 1963 
waren verschiedene amerikanische und britische militarische Konvois auf der Autobahn 
nach Berlin mehrere Stunden festgehalten worden Bei der Reaktion auf die Krise wurde 
das Ineinandergreifen von nationalen, dreiseitigen und vierseitigen Schritten deutlich Die 
Proteste der Regierungen der Drei Machte wurden sowohl in der Washingtoner Bot- 
schaftergruppe als auch in der Bonner Vierer-Gruppe abgestimmt Die von den USA in 
Gang gesetzten untersten Stufen der Eventualfall-Planung wurden national vorbereitet, 
trilateral gebilligt und schließlich allen vier Partnern in der Vierer-Gruppe zur Kenntnis 
gegeben Von den drei Stadtkommandanten in Berlin ausgearbeitete und für alle Drei 
Machte entwickelte einheitliche Verfahrensregeln fur militarische Konvois, die der So- 
wjetunion notifiziert werden sollten, wurden zuvor in der Botschafiergruppe im einzelnen 
erortert und anschließend von dieser gebilligt " Außerdem erarbeitete die Bonner Vierer- 
Gruppe seit 1962 regelmaßig fur die Außenminister ein sogenanntes „Ist-Papier", Ver- 
kehr und Verbindungen mit Berlin-West, in dem ein Uberblick uber die Lage auf den 
Verbindungswegen gegeben wurde 

Die Passierschein-Gespräche zwischen dem Berliner Senat und der Regierung der 
DDR im Dezember 1963 beschäftigten ebenfalls die Bonner Vierer-Gruppe. Einerseits 
wollten Senat und Bundesregierung aus menschlichen und innenpolitischen Gründen den 
Westberlinern über die Weihnachtsfeiertage 1963 die Möglichkeit zu Verwandtenbesu- 
chen im Ostsektor geben, zum anderen versuchten sie, eine Anerkennung und damit 
Aufwertung der DDR zu vermeiden. Aus verständlichen Gründen war dem Berliner Se- 
nat sehr an einer Einigung gelegen, während die Bundesregierung vor allem um Wahrung 
ihres Rechtsstandpunktes bemüht war. Dies ging nicht ohne Friktionen zwischen Berlin 
und Bonn ab. Eine Lösung war nur mittels einer Salvatorischen Klausel möglich." Die 
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Angelegenheit wurde weiter dadurch erschwert, da8 die Alliierte Kommandantur in Ber- 
lin (BK) 1961 aus ähnlichem Anlaß angeordnet hatte, „daß die Einrichtung sowie der 
Betrieb von Büros zum Zwecke der Ausgabe von Genehmigungen zum Betreten des 
Sowjetsektors von Berlin innerhalb des amerikanischen, französischen und britischen 
Sektors von Berlin verboten sind."14 Zwei Jahre später waren die Westmächte jedoch am 
Zustandekommen der Vereinbarung interessiert, in der sie das Anzeichen für eine gewis- 
sen Auflockerung der starren bisherigen Position der Bundesregierung sahen. Sie gaben 
daher dem Berliner Senat die nötige Schützenhilfe und teilten ihm offiziell mit, daß die 
getroffenen Vereinbarungen zur Aushändigung von Passierscheinen nicht im Wider- 
spruch zu ihrer Anordnung von 1961 stünden.'' In der Vierer-Gruppe unterstrichen die 
Vertreter der Drei Mächte jedoch, daß sie bei künftigen Vereinbarungen rechtzeitig ein- 
geschaltet werden wollten.76 1964 und 1965 wurden erneut Passierschein-vereinbar- 
ungen getroffen, 1966 scheiterte eine Verlängerung der Tätigkeit der Passierscheinstelle 
f%r dringende Familienangelegenheiten jedoch an einem Konflikt zwischen Berliner Senat 
und Bundesregierung um die Salvatorische Klausel, obwohl die Alliierte Kommandantur 
sich bereits mit der vorgesehenen Regelung einverstanden erklärt hatte und darin keine 
Verletzung des bestehenden Status von Berlin sah." 

Im Zusammenhang mit dem Inkrafitreten der Notstandsgesetze befaßte sich die Vie- 
rer-Gmppe intensiv mit der Ablosung der Alliierten Vorbehaltsrechte gemaß Art. 5, Abs. 
2 des Deutschlandvertrages. In einer gemeinsam abgestimmten Erklarung stellten die 
Drei Machte am 27. Mai 1968 fest, daß dadurch weder ihre Rechte und Verantwortlich- 
keiten tur Deutschland als Ganzes und Berlin nach Art 2 des Deutschlandvertrages noch 
ihre Kompetenzen nach Art 3 Abs 2a des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut 
oder das Selbstverteidigungsrecht der in der Bundesrepublik stationierten ausländischen 
Truppen benihrt wurden 78 

Nach dem Abflauen der Berlin-Krise verloren die Vierer-Abstimmungen an Bedeu- 
tung. Die Washingtoner Botschaftergruppe tagte nur noch selten, meist, um die Berichte 
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von ,,Live Oak" entgegenzunehmen und diesem Stab neue Weisungen zu erteilen. Nicht 
nur absorbierte der Vietnam-Krieg die Aufmerksamkeit der USA, sondern mit dem Um- 
zug des MC nach Brüssel - parallel zur Verlegung des NATO-Hauptquartiers in die Nä- 
he der belgischen Hauptstadt - und der Auflösung der Ständigen Gruppe verlor die Bot- 
schaftergruppe in Washington ihren Standortvorteil enger Kontakte zum obersten militä- 
rischen Entscheidungsgremium der Allianz. Die Bonner Vierer-Gruppe wurde dagegen 
weitgehend zu einer ,,Berlin-Gruppe", die mit großer Besorgnis die Verschlechterung der 
Situation in der Stadt beobachtete. 

5. Die Vierer-Gruppe während der Verhandlungen iiber die Ostverträge und das 
Viermächfe-Abkommen über Berlin 

1969 traten die Vierer-Konsultationen in eine neue Phase ein, in der es nicht mehr primär 
um die Verteidigung der Freiheit und Lebensfähigkeit Berlins, sondern um die Suche 
nach einer konstruktiven Absicherung der Stadt durch die Vier Mächte unter Ausklam- 
merung der strittigen Statusfragen ging. Die Vierer-Gruppe in Bonn ermöglichte der 
Bundesrepublik, die beim Viermächte-Abkommen über Berlin nicht mit am Verhand- 
lungstisch saß, eine konstruktive Mitarbeit an dem Dokument. Während die Bundesre- 
gierung in der Vergangenheit stets bemüht gewesen war, ein Aufweichen ihrer deutsch- 
landpolitischen Position zu verhindern, war sie es nun, die auf neue Ost-West- 
Verhandlungen drängte und zu Zugeständnissen bereit war. Für sie standen menschliche 
Erleichterungen und ein Modus Vivendi in den umstrittenen Status- und Grenzfragen im 
Vordergrund; das Ziel der Wiedervereinigung Deutschlands in Freiheit wurde auf eine 
fernere Zukunft vertagt. Zugunsten dieser Politik ergriff sie nun die Initiative; die Drei 
Mächte sollten informiert, wenn erforderlich konsultiert, aber nicht im voraus um Zu- 
stimmung gebeten  erden.'^ Im Unterschied zu den sechziger Jahren waren es jetzt die 
Drei Mächte, die ihren Status im Hinblick auf Deutschland als Ganzes und auf Berlin 
gewahrt sehen wollten. Sie benutzten die Konsultationen in der Vierer-Gruppe dazu, um 
kontrollierend, gelegentlich auch bremsend, auf die Ost- und Entspannungspolitik der 
Sozialliberalen Koalition einzuwirken. 

Aus der Sicht der an diesen Konsultationen Beteiligten waren die Jahre 1969- 1972 die 
'große Zeit' der Bonner Vierer-Gruppe.80 Sie sahen, daß sie politisch etwas bewegen 

79 So sinngemäß Link, Deutsche Ostpolitik und Zuständigkeit der Alliierten, S. 113, unter Berufung 
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dem Bereich, in dem mehrere Mächte eigene Interessen verfolgen". Dagegen heil3 es in einer Auf- 
zeichnung des amerikanischen Gesandten John C. Komblum: „Brandt, in other words, had to ask 
the Western Allies for permission to do what he wanted to do. The consultations which resulted 
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tik." Department of State Airgram, From U.S. Mission Berlin to Department of State, August 12, 
1980, coniidential. 
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konnten; an die Stelle der weitgehend fruchtlosen Proteste trat die Ausarbeitung von 
konkreten Verhandlungspositionen. Die sich aus den Interessengegensätzen zwischen 
den Drei Mächten und der Bundesrepublik ergebenden Spannungen ließen sich um so 
besser ertragen, je mehr die Mitglieder der Vierer-Gruppe sich als verläßliche Verhand- 
lungspartner kennen und schätzen lernten." Zugleich wurden die Vierer-Konsultationen 
intensiviert und weiter institutionalisiert. Die Vierer-Gruppe tagte nunmehr wöchentlich, 
während der Viermächte-Verhandlungen sogar täglich, wobei die Sitzungen, wenn es die 
Sache gebot, auch 10-12 Stunden dauern konnten. Die Ausarbeitung von Positionspapie- 
ren und Stellungnahmen wurde an Stellvertreter oder Experten delegiert. Die bisherige 
Praxis einer vorherigen Abstimmung der Vertreter der Drei Mächte wurde fallen gelas- 
sen. Die Gespräche auf der Arbeitsebene wurden ergänzt durch die zunächst monatli- 
chen, bei Bedarf aber auch häufigeren Arbeitsessen des Staatssekretärs mit den Botschaf- 
tern der Drei Mächtea2 sowie durch die mehrmals im Jahr stattfindenden Direktorenge- 
spräche. Beide Ebenen wurden vor allem dazu genutzt, um politische Entscheidungen im 
Rahmen der von den Regierungen erlassenen Weisungen vorzubereiten. Dabei gab es 
durchaus Unterschiede. Den größten Spielraum hatten die britischen Diplomaten, wäh- 
rend sich ihre französischen Kollegen meist im Quai dYOrsay oder sogar im Elysee rück- 
versichern mußten. Auch die deutsche und die amerikanische Diplomatie hatte auf je- 
weils zwei außenpolitische Entscheidungszentren Rücksicht zu nehmen. Während in den 
USA der Sicherheitsberater des Präsidenten, Henry Kissinger, die Fäden in der Hand zu 
behalten suchte, saßen die Architekten der deutschen Ostpolitik, Willy Brandt und Egon 
Bahr, seit Herbst 1969 nicht mehr im Auswärtigen Amt, sondern im Bundeskanzleramt. 
Dies fUhrte dazu, daß sich die Kontakte gleichzeitig vor und hinter den Kulissen abspiel- 
ten. Durch eine Reihe von Querverbindungen, z.B. die Dreiecksbeziehung zwischen 
Bahr, dem amerikanischen Botschafter Rush und dem sowjetischen Botschafter Falin, die 
Kontakte zwischen Bahr und Kissinger sowie zwischen ersterem und den wichtigsten 
Beamten im Auswärtigen Amt, kam es zu einer Reihe von Irritationen. Die Verhandlun- 
gen wurden ferner dadurch kompliziert, daß es neben den Kontakten, in die Vertreter der 
Bundesregierung einbezogen waren, auch solche gab, wie z.B. zwischen dem französi- 
schen und dem sowjetischem Botschafter, die sich ihrer Kenntnis weitgehend entzogen. 
Gerade in der entscheidenden Schlußphase der Verhandlungen konnte nur mit Mühe 
vermieden werden, daß das Ensemble nach verschiedenen Partituren spielen mußte. 

1969/1970. Köln: Verlag Wissenschaft und Politik 1979, S. 251. 
81 Mitglieder der Vierer-Gruppe waren für die Bundesregierung der Leiter des Referates I1 A 1 für 

„Außenpolitische Fragen, die Berlin und Deutschland als Ganzes betreffen" im Auswärtigen Amt, 
VLR 1 Günther van Well, sowie sein Stellvertreter, LR I Dr. Hans Otto Bräutigam; für die USA BR 
Jonathan Dean; f i r  Frankreich 11. BR Rene Lustig; für Großbritannien zunächst BR R. Hanbury- 
Tenison, ab März 1970 Christopher J. Audland. 

81 Bis Ende Mai 1970 war Georg-Ferdinand Duckwitz Staatssekretär des Auswärtigen Amtes, sein 
Nachfolger wurde Dr. Paul Frank. Seine Gesprächspartner waren die Botschafter Kenneth Rush 
(USA), Francois Seydoux de Clausonne, ab April 1970: Jean Sauvagnargues (Frankreich) und 
Sir Roger W. Jackling (Großbritannien). Die vier Direktoren waren Bemdt von Staden, Martin 
Hillenbrand, Claude Amaud und David Bendall. Zur Arteit der Vierer-Gruppe vgl. Carl-Christian 
Kaiser, Die Experten der Exzellenzen. Die ,Banner Gruppe" kümmert sich um Berlin, in: Die Zeit, 
20.8.1971. 



Als ein weiteres Problem erwies sich - wie schon in der Vergangenheit bei Berlin- 
Verhandlungen - die Abstimmung mit den NATO-Partnern. Wiederholt zeigten sich die- 
se verstimmt über die Art und Weise, wie die Mitglieder der Vierer-Gruppe die Berlin- 
Konsultationen betrieben. Sie kritisierten vor allem, daß diese nicht bereit waren, Ar- 
beitspapiere vorzulegen sowie über ihre Verhandlungstrategie und -taktik Auskunft m 
geben. Durch den hohen Grad an Geheimhaltung war im NATO-Rat kein wirklicher 
Meinungsaustausch möglich, obwohl von den Partnern erwartet wurde, daß sie in den 
halbjährlichen Kommuniques die Verhandlungen eifrig unterstützten. Besonders verär- 
gert waren sie aber daniber, daß die Sprecher der Vierer-Gmppe immer wieder betonten, 
daß das Ergebnis der Berlin-Verhandlungen von entscheidender Bedeutung auch für das 
Zustandekommen einer Europäischen Sicherheitskonferenz (KSZE) sein würde. Erst 
nachdem das Viermächte-Abkommen über Berlin unter Dach und Fach war, wurde die 
NATO wieder eingehender informiert. 

Die Verhandlungen über Berlin wurden aus der Krise heraus geboren. Neue Zugangs- 
beschränkungen nach Berlin, insbesondere 1968 die Einfihrung des Paß- und Sichtver- 
merkszwangs durch die Behörden der DDR, außerdem die wirtschaftliche Auszehrung 
der Stadt durch die Abwanderung von Industrieunternehmen und Facharbeitern, veran- 
laßten Außenminister Brandt beim traditionellen 'Deutschland-Essen' der vier Außenmi- 
nister am Vorabend der NATO-Tagung im Juni 1968 in Reykjavik, Gespräche mit der 
Sowjetunion über eine Verbesserung der Situation in Berlin vorzuschlagen. Das Be- 
kenntnis von Präsident Nixon zur Freiheit und Lebensfähigkeit der Stadt, das er bei sei- 
nem Besuch im Februar 1969 abgab, wurde von vielen Beobachtern dann als die An- 
kündigung einer neuen Berlin-Initiative verstanden, war jedoch nicht so intendiert." Auf 
Initiative von Außenminister Brandt wurde im Auswärtigen Amt ein Arbeitspapier über 
„Alliierte Sondierungen bei der Sowjetunion wegen einer Verbesserung des Interzonen- 
verkehrs und der Situation in Berlin" erstellt, das in der Vierer-Gruppe und beim 
Deutschland-Gespräch am Vorabend der NATO-Konferenz am 10. und 1 1. April 1969 in 
Washington ausführlich beraten wurde. Seine Grundgedanken fanden Eingang in das 
NATO-Kommunique. Die Minister beauftragten außerdem die Vierer-Gruppe, geeignete 
Vorschläge f i r  Sondierungen der Drei Mächte mit der Sowjetunion a~smarbe i t en .~~  

Anfang August 1969 schlugen die Regierungen der Drei Mächte der Sowjetunion 
Sondierungsgespräche über eine Verbesserung der Situation in Berlin vor, wobei sie vor 
allem an eine Verbesserung des Zugangs dachten. Gleichzeitig übermittelten sie den 
Wunsch der Bundesregierung m Gesprächen mit der DDR über Verkehrsprobleme und 

83 In einer Rede vor Betriebsangehörigen der Siemens-Werke hatte Nixon erklärt: „Lassen Sie uns, 
uns alle, die Situation in Berlin als einen Appell zum Handeln betrachten, als eine Aufforderung 
zur Beendigung der Spannungen eines vergangenen Zeitalters, hier und überall auf der Welt." In: 
EA, Folge 6/1969, S. 129-131 (130). In seinen Memoiren schreibt Henry Kissrnger, daß zum da- 
maligen Zeitpunkt keine der Drei Mächte neue Berlin-Verhandlungen im Sinn gehabt hätte. Vgl. 
White House Years. Boston: Little, Brown & Co. 1979, S. 407. 

84 Vgl. Komrnunique über die Ministertagung des Nordatlantik-Rates am 10. und 11.4.1969 in Wa- 
shington, in: EA, Folge 10/1969, S. D 235-237; Die Berlin-Regelung. Das Vierm!ichte-Abkommen 
über Berlin und die ergänzenden Vereinbarungen. Bonn: Presse- und Informationsamt der Bundes- 
regierung 1971, S. 257; Zilndorf; Die Ostverträge, S. 125-126. 



signalisierten eine gewisse Kompromißbereitschafl Bonns im Hinblick auf sowjetische 
Beschwerden über statuswidrige Aktivitäten des Bundes in Berlin." Auf Anregung von 
Brandt suspendierten die Drei Mächte außerdem das TTD-System E r  D D R - B e w ~ h n e r . ~ ~  
Entsprechende Sondierungen wurden zwischen den Vier Mächten am Rande der UN- 
Vollversammlung im Oktober in New York aufgenommen. Unter dem Dach der Vier- 
mächte-Verantwortung begannen außerdem im September 1969 technische Gespräche 
über Verkehrs- und Postfragen zwischen den zuständigen Behördenvertretern der Bun- 
desrepublik und der DDR. 

Noch ehe die Berlin-Gespräche der Vier Mächte am 26. März 1970 im Alliierten 
Kontrollratsgebäude in West-Berlin eröffnet werden konnten, wies die Bundesregierung 
Ende Oktober 1969 ihren Botschafter in Moskau, Helmuth Allardt, an, den Gewaltver- 
zichts-Dialog mit der sowjetischen Regiemng wieder auf~unehmen.~' Der polnischen 
Regierung schlug sie ebenfalls die Aufnahme von Gesprächen vor. Als die Gespräche in 
Moskau nicht voran kamen, reiste der Staatssekretär im Bundeskanzleramt, Egon Bahr, 
Anfang 1970 zu mehreren Sondierungsrunden nach Moskau. Ihr Ergebnis war das soge- 
nannte ,,Bahr-Papier" und ein Bericht beider Delegationsleiter an ihre Regierungen, daß 
nach ihrer Auffassung eine tragfähige Grundlage gefunden worden sei, auf der ein Ver- 
trag ausgehandelt werden könnte. Am 19. März und 21. Mai 1970 fanden außerdem 
zwei Begegnungen zwischen Bundeskanzler Brandt und DDR-Ministerpräsident Stoph in 
E h r t  und Kassel statt, mit der die beiden deutschen Staaten vor der Weltöffentlichkeit - 
und ihrer eigenen Bevölkerung - demonstrierten, daß auch der innerdeutsche Dialog in 
Gang gekommen war. Obwohl mit der Formel von „Zwei Staaten in Deutschland", vor 
allem aber mit der Aufnahme von Gesprächen mit Moskau, Warschau und Ost-Berlin die 
Alliierten Vorbehaltsrechte direkt berührt wurden, wurden die Drei Mächte über die ver- 
schiedenen Schritte nur sehr kurzfristig, zum Teil auch erst nachträglich informiert; ein- 
gehende Konsultationen fanden darüber in der Vierer-Gruppe nicht statt." 

Die abschließenden Verhandlungen über den Deutsch-Sowjetischen Vertrag 
(Moskauer Vertrag), die von den beiden Außenministern persönlich geführt wurden, 
gestalteten sich schwierig, nicht zuletzt deshalb, weil die Alliierten Vorbehaltsrechte an- 
gemessen berücksichtigt werden mußten. Am 12. August 1970 konnte dieser jedoch von 
Bundeskanzler Brandt und Ministerpräsident Kossygin in Moskau unterzeichnet werden. 
Am 7. Dezember des gleichen Jahres folgte die Unterschrift unter den Warschauer Ver- 
trag zwischen der Bundesrepublik und Polen. Den Alliierten Vorbehaltsrechten wurde in 

85 Vgl. Die Berlin-Regelung, S. 256; Kissinger, White Hause Years, S. 407-408. 
86 Vgl. Beginn der Berliner Vierergespräche, in: Neue Zürcher Zeitung. 29.3.1970. 
87 Bereits die Regiemng der Großen Koalition hatte Mitte 1969 beschlossen: den von der Sowjetunion 

im Jahr zuvor abgebrochenen Gewaltverzichts-Dialog wieder aufzunehmen. Am 3.7.1969 übermit- 
telte sie der Sowjetunion einen entsprechenden Vorschlag, nachdem zuvor Staatssekretär Duckwitz 
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vom 12.8.1970 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Union der Sozialistischen Sowjet- 
republiken. Bann: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 1970. S. 132-133. 

88 Vgl. Link, Deutsche Ostpolitik und Zuständigkeit der Alliierten. S. 113-1 14.; Ulrich Sahm, 
„Diplomaten taugen nichts." Aus dem Leben eines Staatsdieners. Düsseldorf- Droste 1994, S. 247- 
271; Paul Frank, Entschlüsselte Botschaft. Ein Diplomat macht Inventur. Stuttgart: Deutsche Ver- 
lags-Anstalt 1981. S. 288-30 1. 



der Weise Rechnung getragen, daß in die Vertragstexte ein Hinweis aufgenommen wur- 
de, nach dem diese nicht die von den Parteien fiüher geschlossenen oder sie betreffenden 
zweiseitigen oder mehrseitigen internationalen Vereinbarungen berührten. Außerdem 
wurde in das Vertragswerk ein Notenwechsel zwischen der Bundesrepublik und den Drei 
Mächten integriert, der zwischen der Paraphierung und der Unterzeichnung des Vertra- 
ges erfolgte und in dem eine übereinstimmende Erklärung der Sowjetunion und der Bun- 
desrepublik wiedergegeben wurde, wonach der Moskauer Vertrag „die Frage der Rechte 
der Vier Mächte [...I nicht beiührt." Die Westmächte bestätigten dies in gleichlautenden 
Antwortnoten und bekräftigten, daß ihre ,,Rechte und Verantwortlichkeiten [...I durch 
einen zweiseitigen Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken [...I nicht berührt werden und nicht berührt werden kön- 
nen." Ein entsprechender Notenwechsel war auch Bestandteil des Warschauer Ver- 
t r a g e ~ . ~ ~  

Die Dynamik der deutschen Ostpolitik beunruhigte die Regierungen in Paris und Wa- 
shington zunehmend. Während französische Beobachter schon das Gespenst eines neuen 
„Rapallo" an die Wand malten,90 furchtete Henry Kissinger um die Führungsrolle der 
USA.9' Hinzu kamen Klagen der Drei Mächte über die unzulängliche Information durch 
die Bundesregierung, obwohl diese für eine laufende Unterrichtung der Drei Mächte 
sorgte.92 Die Drei Mächte verfügten jedoch über zwei Instrumente, mit denen sie den 
Fortgang der deutschen Ostpolitik im Zaum halten konnten. Das eine Instrument waren 
die Konsultationen der Vierer-Gruppe. Die Drei Mächte wiesen die Bundesregierung 
dort wiederholt auf die Notwendigkeit der Berücksichtigung und des Erhalts der alliier- 
ten Rechte und Verantwortlichkeiten hin. Bei ihrem 'Deutschland-Essen' am 25. Mai 
1970 erteilten die Außenminister der Vierer-Gruppe den Auftrag, eine Studie über die 
Auswirkungen der Ost- und Deutschlandpolitik der Bundesregierung auf die alliierten 
Rechte und Verantwortlichkeiten auszuarbeiten. Diese wurde im November 1971 von 
den Direktoren in Bonn verabs~hiedet.~' Sie stellte eine wichtige Arbeitsgrundlage dar, 
und zwar nicht nur für die Ostvertrags-Verhandlungen, sondern auch für den Gmndlagen- 
vertrag mit der DDR und die Aufnahme der beiden deutschen Staaten in die Vereinten 
Nationen. 

Das zweite Instrument in der Hand der Alliierten waren die Viermächte-Verhandlungen 
über Berlin. Nicht nur die Vorbereitung, sondern auch die Führung der Botschafterge- 
spräche wurde regelmäßig in der Vierer-Gruppe in Bonn abgestimmt. Dazu wurde auch 
ein Vertreter des Berliner Senats hinzugezogen. Diese Abstimmungen wurden ergänzt 
durch die regelmäßigen Gespräche der Botschafter der Drei Mächte mit dem Außen- 

89 Vgl. Zündorf; Die Ostverträge, S. 60 U. S. 70-71. 
90 Vgl. Aifred Grosser, Frankreich und seine Außenpolitik 1944 bis heute. München: Hanser 1986, S. 303. 
91 Frank überliefert folgenden Ausspruch Kissingers: ,,Eines will ich Ihnen sagen, wenn schon Ent- 

spannungspolitik mit der Sowjetunion gemacht werden soll, dann machen wir sie!" In: Entschlüs- 
selte Botschaft, S. 287. 

92 Bahr unterrichtete die Botschafter der Drei Mächte jeweils nach den einzelnen Gesprächsrunden mit der 
Sowjetunion und der DDR, zum Teil erhielten diese auch Kopien der VerhandlungsniedexMen. 

93 Vgl. Alliierte Vohhalte - eine Bremse?, in: Rhein-Neckar-Zeitung, 3.3.1970; Spielraum der Bonner 
Ostpolitik eingeengt - Westalliierte beharren auf ihren Vorrechten, in: Münchner Merkur, 29.4.1970. 



minister und dem Bundeskanzler sowie mit Staatssekretär Bahr vom Bundeskanzler- 
amt.g"970 fanden außerdem vier Direktorengespräche und zwei Außenministertreffen 
statt, die dazu dienten, besonders umstrittene Probleme zu klären und neue Weichenstel- 
lungen für die Viermächte-Verhandlungen vorzubereiten. In der Praxis wirkte die Vierer- 
Gruppe als Motor, der die Gespräche trotz zahlreicher Hindernisse und Rückschläge in 
Gang hielt. Dies war wesentlich das Verdienst des amerikanischen Vertreters, „Jock" 
Dean, der dann von seinen deutschen Kollegen, Günther van Well und Hans Otto 
Bräutigam, unterstützt wurde und der auch Konflikte mit Kissinger nicht scheute. 

Die Unterzeichnung des Deutsch-Sowjetischen Vertrages am 12. August 1970 verbes- 
serte die Aussichten auf konkrete Ergebnisse bei den Berlin-Gesprächen. Im September 
1970 erteilten die Direktoren der Vierer-Gruppe den Auftrag, Einzelheiten hinsichtlich 
der Ziele und der Taktik der Berlin-Gespräche festzulegen. Die Grundlage bildete eine 
Studie („The Bonn Group Study"), welche die Vierer-Gruppe zuvor im Auftrag der Au- 
ßenminister zum Gesamtkomplex der Ost-West-Verhandlungen ausgearbeitetet hatte. 
Die Synchronisierung der Botschaflergespräche mit den innerdeutschen Gesprächen war 
eines der Themen einer weiteren Direktorenbesprechung am 17.11 8. November 1970 in 
Bonn, an der auch Staatssekretär Bahr und andere Vertreter des Kanzleramtes teilnah- 
men. Obwohl sich die Vierer-Gnippe immer wieder auch mit Störungen im Berlin- 
Verkehr befassen mußte, konzentrierte sie sich jetzt darauf, den Entwurf für eine Berlin- 
Regelung auszuarbeiten, welche Abrassimow beim Botschafiergespräch der Vier Mächte 
im Februar 1971 übergeben wurde. Der sowjetische Gegenentwurf wies zwar einige 
Ahnlichkeiten mit dem westlichen Vorschlag auf, die unterschiedlichen Standpunkte in 
Statusfragen schienen jedoch unüberbrückbar. In dieser Situation schaltete sich Sicher- 
heitsberater Kissinger in die Verhandlungen ein. Damit ging die Initiative an das NSC 
über, und die Verhandlungen liefen nun zum Teil über einen „back ~hannei''.~Wie Vie- 
rer-Gruppe in Born wurde jedoch laufend über den Stand der Verhandlungen untemchtet." 

Der Verhandlungsengpaß konnte dadurch ubemnden werden, daß beide Seiten be- 
schlossen, die unvereinbaren Grundsatzpositionen auszuklammern und sich auf die Fra- 
gen des Zugangs, der innerstädtischen Kontakte und der Außenbeziehungen Berlins zu 
konzentrieren. Auf dieser Grundlage gelang es am 28. Mai 1971, sich auf ein gemeinsa- 
mes, allerdings noch mit Fußnoten und Klammern versehenes Vertragsgerüst zu einigen. 
Letzte Schwierigkeiten konnten dann im Sommer aus dem Wege geraumt werden. In der 
Formulierungsphase des Abkommens wurden Bundesregierung und Berliner Senat lau- 

94 Zum Verlauf der ViermSclite-Verhandlungen vgl. Christopher Audland, Das Berlin-Abkommen 
vom 3.9.1971, in: Gerd Langguth (Hrsg.), Bcrlin: Vom Brennpninkt der Teilung zur Brücke der 
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schafter a.D. David .4iiderson, Berlin, 23.1.1995. Botschafter Tono Eire/? New York, 31.7.1995, 
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fend über die Expertengespräche der Botschaftsräte ~nterrichtet.~' Am 3. September 
1971 wurde das Viermächte-Abkommen paraphiert und das Schlußprotokoll unterzeich- 
net. Zu seiner Ausfiillung mußten von der deutschen Seite ergänzende Vereinbarungen 
über den Transitverkehr, über den Reise- und Besucherverkehr innerhalb Berlins sowie 
über das Problem der Enklaven ausgehandelt werden. Erst nachdem diese Mitte Dezem- 
ber 1971 erfolgreich abgeschlossen waren, konnte das Viermächte-Abkommen in Kraft 
treten und das Ratifizierungsverfahren zum Moskauer sowie Warschauer Vertrag einge- 
leitet werden. Das Viermächte-Abkommen bedurfte keiner Ratifizierung; es war unrnit- 
telbar geltendes Besatzungsrecht für Deutschland als Ganzes und Berlin und blieb bis zur 
deutschen Vereinigung im Oktober 1990 unverändert in 

Beim Grundlagenvertrag mit der DDR ebenso wie beim Beitritt der beiden deutschen 
Staaten zu den Vereinten Nationen stellte sich erneut die Frage nach der Fortgeltung der 
Alliierten Vorbehaltsrechte. In der Vierer-Gruppe hatten die Vertreter der Drei Mächte 
erklärt, daß nicht nur die vereinbarten, sondern auch die originären Viermächte-Rechte 
unberührt bleiben müßten. Die Bundesregierung war vor allem daran interessiert, daß das 
Recht auf eine friedensvertragliche Regelung f i r  das wiedervereinigte Deutschland erhal- 
ten blieb. Da die Frage der originären Rechte alle Vier Mächte betraf, fanden zwischen 
ihren Botschaftern im Herbst 1972 im Kontrollratsgebäude in Berlin nochmals Vierer- 
Gespräche statt. Auf der Grundlage der dort getroffenen Absprache tauschten die Bun- 
desrepublik ebenso wie die DDR bei der Unterzeichnung des Grundlagenvertrages einen 
förmlichen Notenwechsel mit ihren jeweiligen Schutzmächten (die Bundesrepublik also 
mit Frankreich, Großbritannien und den USA, die DDR mit der Sowjetunion) aus, in 
dem sie unter Bezug auf Art. 9 dieses Vertrages feststellten, „daß die Rechte und Ver- 
antwortlichkeiten der Vier Mächte und die entsprechenden diesbezüglichen vierseitigen 
Vereinbarungen, Beschlüsse und Praktiken durch diesen Verirag nicht berührt werden 
können." Um in diesem wichtigen Punkt rechtserhebliche Beziehungen nicht nur zu ihren 
Schutzmächten, sondern auch zueinander entstehen zu lassen, teilten Bundesrepublik und 
DDR außerdem unter dem Datum des Vertragsabschlusses einander Tatsache und 
Wortlaut des Notenwechsels in einem eigenen Briehechsel mit. Diese Regelung war vor 
allem auf französisches Insistieren zustande gekommen.99 Der UN-Beitritt wurde eben- 

97 In einem Gespräch mit der Verfasserin im März 1995 in Washington erzählte der damalige Bot- 
schaftsrat an der amerikanischen Botschaft in Bonn, John C. Kornbiutn. während der Verhandlun- 
gen im Alliierten Kontrollrats-GebBude hätten sich die deutschen Vertreter, van Well und Bräiiti- 
gam, im britischen Büro des Allied Travel Office einen Stock tiefer aufgehalten und seien über jede 
Einzelheit informiert worden. Abends hätten dann im Gästehaus des Berliner Senats Besprechun- 
gen im größeren Rahmen stattgefunden, an denen alle Mitglieder der Vierer-Gruppe teilnahmen. 
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falls von einem Briefwechsel zwischen Bundesrepublik und DDR sowie einer gemeinsa- 
men Erklärung der Vier Mächte begleitet.Iw In diesen wurde festgestellt, daß die UN- 
Mitgliedschaft die Rechte und Verantwortlichkeiten der Vier Mächte und die bestehen- 
den vierseitigen Regelungen, Beschlüsse und Praktiken in keiner Weise berÜhre.l0' 

6. Die Auseinanderse fzzmgen über die Implementierung des Berlin-A bkommens 

Nach Inkrafttreten des Viermächte-Abkommens waren alle Beteiligten der Auffassung, 
daß nunmehr eine gute und tragfähige Grundlage für die mit Berlin zusammenhängenden 
Fragen geschaffen worden sei und daß sich die Abstimmungsprozesse zwischen den Drei 
Mächten und der Bundesrepublik auch in der Entspannungsphase bewährt hätten. Bald 
zeigte sich jedoch, daß diejenigen Fragen, die schon bei den Verhandlungen über das 
Berlin-Abkommen umstritten und nur durch Formelkompromisse geregelt werden 
konnten, zu Problemen bei seiner Durchfiihmng führten. Dies betraf vor allem die Au- 
ßenvertretung von Berlin (West) und seine Bindungen an den Bund. So protestierte die 
Sowjetunion gegen die Ausdehnung des Zustimmungsgesetzes über den Beitritt der 
Bundesrepublik zur Charta der Vereinten Nationen und zum Grundlagenvertrag auf das 
„Land Berlin".lo2 Die Einbeziehung Berlins in die UN-Konvention über zivile und politi- 
sche Rechte oder in Rüstungsbeschränkungs-Abkommen hielt sie grundsätzlich für unzu- 
lässig, da in beiden Fällen Fragen der Sicherheit angesprochen wurden. Noch vehementer 
war ihr Protest gegen die Errichtung des Umweltbundesamtes in Berlin und gegen die 
Durchfihning von Direktwahlen zum Europäischen Parlament. Hinzu kamen regelmäßig 
Proteste gegen die Anwesenheit von Bundespolitikern in der Stadt.'" Gleichzeitig ging 

Gmndvertrag ist frei, in: Süddeutsche Zeitung, 6.11.1972. 
100 Link weist darauf hin, daß sich vor allem Frankreich für die explizite Bekräftigung der alliierten 

Rechte eingesetzt habe; vgl. Bracher/Jdger/Link, Republik im Wandel, S. 241. Zeitpunkt und Be- 
dingungen eines UN-Beitritts der beiden deutschen Staaten waren seit Ende 1970 in der Vierer- 
Gruppe ebenso wie in Gesprächen zwischen den Botschaftern der Vier Mächte intensiv erörtert worden. 

101 Vgl. Mitteilung des Auswärtigen Amtes über eine Viermächte-Erklämng, in: Texte zur Deutsch- 
landpolitik, Bd. 11. Bonn: Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen 1973, S. 325; 
ZilndorJ, Die Ostverträge, S. 269-272. 

102 So die Bezeichnung in der seit 1952 gebrauchten Berlin-Klausel, gegen welche die Alliierte Kom- 
mandantur Berlin keine Einwände geäußert hatte. Vgl. Dokumente zur Berlin-Frage 1944-1966, 
hrsg. für das Forschungsinstitut der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik e.V. in Zusam- 
menarbeit mit dem Senat von Berlin. München: R. Oldenbourg 1987, S. 169-177. Bereits beim Ab- 
schluß des deutsch-sowjetischen Abkommen über Handel und wirtschaftliche Zusammenarbeit vom 
5.7.1972 hatte Moskau die Berlin-Klausel in ihrer bisherigen Fassung abgelehnt. Darauf wurde 
zwischen dem Staatssekretär des Auswärtigen Amtes und dem sowjetischen Botschafter in Bonn 
die sog. ,,Frank-Falin-Klausel" entwickelt. Sie lautete: „Entsprechend dem Viermächte-Abkommen 
vom 3.9.1971 wird dieses Abkommen in Übereinstimmung mit den festgelegten Verfahren auf 
Berlin (West) ausgedehnt." Ebd., S. 391. 

103 Für die soqetische Interpretation des Status von Berlin vgl. Das Vierseitige Abkommen über 
Westberlin und seine Realisiening. Dokumente 1971-1977, hrsg. vom Ministerium für Auswärtige 
Angelegenheiten der DDR und dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der UdSSR. 
Berlin: Staatsverlag der DDR 1978; V. M/yssozki (Pseudonym für den sowjetisclien Botschaftsrat in 
Ostberlin, Victor Beletzki), Westberlin. Moskau: Progress Verlag 1974. 



Tab. 2: Viermächte-Konsultationsgremien für Deutschland und Berlin (Stand 1972) 

1. Bonner Vierer-Gruppe (wöchentliche Konsultationsbesprechungen des Leiters 
des Referats „Außenpolitische Fragen, die Berlin und Deutschland als Ganzes 
betreffen" im Auswärtigen Amt mit den Botschaftsräten der Drei Mächte, von 
Fall zu Fall unter Beteiligung eines Vertreters des Senats von Berlin) mit: 

a) Expertengnippe zur Bearbeitung von Sonderaufgaben, 
b) Expertenausschüsse für die Eventualfall-Planung. 

2. Arbeitsessen des Staatssekretärs des Ausw. Amts mit den Botschaftern der Drei 
Mächte, monatlich. 

3. Direktorenbesprechungen (Besprechungen der Unterabteilungsleiter der vier 
Außenministerien in einer der Hauptstädte, 2-4 mal im Jahr). ' 

4. „Deutschland-Essen" (Treffen der Außenminister der Drei Mächte und der Bun- 
' 

desrepublik am Vorabend von Sitzungen des NATO-Ministerrates). 

5. Ad hoc-Vierer-Runden (u.a. bei internationalen Konferenzen, am Sitz der Ver- 
einten Nationen, bei Auslandsvertretungen). 

6. Konsultationsgespräche in Berlin auf verschiedenen Ebenen: 

a) Kommandantengespräche (monatliche Treffen der Stadtkommandanten der 
Drei Mächte mit dem Regierenden Bürgermeister von Berlin), 

b) Monatliche Gespräche des Chefs der Senatskanzlei mit den Gesandten der Drei 
Mächte, 

C) Regelmäßige wöchentliche Unterrichtung der Verbindungsoffiziere der alliier- 
ten Militärmissionen im Anschluß an die Senatssitzung ('jeweils dienstags) 
durch den Chef der Senatskanzlei), 

d) Wöchentliche Konsultationsgespräche, ebenfalls in der Regel dienstags, zwi- 
schen Vertretern der Senatskanzlei und den alliierten Verbindungsoffizieren, 

e) Von Fall zu Fall Gespräche zwischen Vertretern der Senatskanzlei und den 
stellvertretenden politischen Beratern sowie den Rechts-, Wirtschafts- und Si- 
cherheitsberatern der alliierten Militärregierungen, 

f )  BERCON zur operativen Koordination der alliierten Eventualfall-Planung mit 
dem Berliner Senat. 

7. ,Live Oak" (Vierer-Stab für die operative militärische Eventualfall-Planung). 
Sitz: Mons-Casteau. 

8. Washingtoner Botschaftergnippe (Contingency Planung, 1-2 mal im Jahr und bei 
Bedarf) 



jedoch die DDR mit Billigung der Sowjetunion daran, den Ostsektor Berlins vollständig 
in ihr politisches System einzugliedern. 

Nach Abschluß des Viermachte-Abkommens standen daher die verschiedenen Schritte 
und Proteste der östlichen Seite sowie die westliche Reaktion darauf im Vordergrund der 
Arbeiten der Vierer-Gruppe Da die Drei Machte der Frage der Bindungen Berlins an 
den Bund keine so große Bedeutung wie der Zugangsregelung beimaßen, waren sie zu- 
nachst der Auffassung, daß die aufgetretenen Schwierigkeiten von der Bundesregierung 
bilateral mit Moskau geregelt werden sollten Sie wollten eine Belastung ihrer Beziehun- 
gen zur Sowjetunion, zu den anderen osteuropäischen Staaten und der DDR vermeiden, 
nachdem sie lange bei deren Entwicklung auf die Belange der Bundesrepublik Rucksicht 
genommen hatten Auch Bonn war an einer Fortführung der auf Ausgleich und Entspan- 
nung bedachten Ostpolitik interessiert Allerdings war man dort keinesfalls bereit, hinter 
die Regelungen des Berlin-Abkommens zunickzugehen 

Im Herbst 1971, als die ersten Interpretationsschwierigkeiten auftauchten, entschloß 
sich die Vierer-Gruppe, die Frage der Durchführung des Viermächte-Abkommens grund- 
sätzlich zu erörtern. Dafir legten im Oktober 1971 sowohl der amerikanische als auch 
der britische Vertreter in der Vierer-Gruppe Entwürfe eines Kommentars vor. Das briti- 
sche Papier beschränkte sich auf Ausfihrungen zu den einzelnen Artikeln des Berlin- 
Abkommens, während in das amerikanische Dokument auch die während der Verhand- 
lungen ausgetauschten mündlichen Interpretationen eingeflossen waren. Besonders der 
von Dean verfaßte Kommentar erregte daher Widerspruch. Es gelang der Vierer-Gruppe 
nicht, beide Papiere so umzuschreiben, so daß daraus ein f i r  alle vier Regierungen ver- 
bindliches Dokument entstanden wäre, das ihnen künftig als Kompaß zur Interpretation 
des Berlin-Abkommens hätte dienen können.'" Außerdem bemühten sich die Drei 
Mächte zusammen mit ihren Missionen in Berlin und der Bundesregierung, eine gemein- 
same Haltung dazu zu entwickeln, welche Aktivitäten des Bundes in Berlin zulässig wa- 
ren und welche Gesetze, Verordnungen und Verträge durch die Stadt übernommen wer- 
den konnten. Ein besonderes Problem stellte die Einbeziehung Berlins in die Schlußakte 
der KSZE und in Rüstungskontroll-Abkommen dar. Unter sachlichen Gesichtspunkten 
war aus alliierter Sicht ihre Ausdehnung auf Berlin wünschenswert; angesichts ihrer Si- 
cherheitsrelevanz widersprachen sie derartigen Abkommen jedoch in der Regel.''' Hin- 
sichtlich der Bundespräsenz wurde in der Vierer-Gruppe eine Regelung abgesprochen, 
nach welcher Bundestag, Bundesrat oder Bundesversammlung auf Tagungen in Berlin 

I04 Für den britischen Kommentar vgl. I. D. H e n d w .  C. TVood, Thc Legal Status of Berlin. Cam- 
bridge: C. G .  Grotiiis 1987; für denjenigen der USA Jonathan Denn, Berlin in a Divided Germany: 
An Evolving International Regime, in: Alesander L. GeorgrlPhilip J. FarleylAlexander Dailin 
(Hrsg.), U.S. - Soviet Secunty Cooperation. Achievcments. Failures, Losses. New York und Ox- 
ford: Oxford University Press 1988, S. 83-105. 

105 So hat z.B das Ratifikationsgesetz zum NV-Vertrag keine Berlin-Klausel. Vgl. Ratifizierungsge- 
setz vom 4.6.1974 zum Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen vom 1.7.1968, in: Bun- 
desgesetzblatt. 1974fl1, S. 785. Im Hinblick auf die Anwendung der KSZE-ScliluBakte auf Berlin 
gaben die USA zwar eine eindeutige Erklärung ab, Frankreich und Großbritannien begnügten sich 
aber mit 'weichen' Formeln („glaubt dic Regierung des Vereinigten Königreichs. daß die Doku- 
mente dieser Konferenz sich ebenfalls auf Berlin beziehen"). Vgl. Dokumente zur Berlin-Frage 
1967-1986, S. 402-404. 



verzichten, Sitzungen der Ausschüsse und Fraktionen jedoch in beschränktem Ausmaß 
und nach vorheriger Konsultation mit den Drei Mächten zulässig sein ~ollten."'~ Um eine 
Verschärfung der Situation in Berlin zu vermeiden, mahnten die Drei Mächte die deut- 
schen Stellen daher nachdrücklich, diese Möglichkeit nur zurückhaltend auszuüben. 

Es zeigte sich aber, daß die Schwierigkeiten weder durch eine gewisse Zurückhaltung 
seitens der deutschen Seite noch mit der beim Besuch von Generalsekretär Breschnjew 
im Mai 1973 in Bonn gefundenen Formel von der „strikten Einhaltung und vollen An- 
wendung" des Berlin-Abkommens ausgeräumt werden konnten. Die Westmächte unter- 
stützten zwar eine Außenvertretung Berlins durch die Bundesrepublik, wünschten jedoch 
keine demonstrative Bundespräsenz in der Stadt. Ausgelöst durch die Kontroverse über 
die Emchtung des Bundesumweltamtes fuhrten die USA im Frühjahr 1974 ein Konsulta- 
tionspapier in die Vierer-Gruppe ein, das intensiv beraten und kurz vor dem Treffen der 
Außenminister im Juni 1974 in Ottawa in Form eines „Gentlemen's Agreement" verab- 
schiedet wurde. Darin verpflichtete sich die Bundesregierung, die Drei Mächte frühzeitig 
über alle Aktivitäten des Bundes in Berlin zu informieren sowie in der Vierer-Gruppe 
zügig und vertraulich zu konsultieren. Sie sagte außerdem zu, daß sie den anderen deut- 
schen Stellen, insbes. den parlamentarischen Gremien, Erläuterungen hinsichtlich konsul- 
tationsbedürftiger Aktivitäten geben werde. Außerdem wies die Alliierte Kommandantur 
den Berliner Senat an, sie bei allen Verhandlungen mit Ost-Berlin zu konsultieren. Die 
Drei Mächte sagten ihrerseits der Bundesregierung ständige Konsultationen über alle 
Berlin-Angelegenheiten zu. Schließlich wurde Übereinstimmung darüber erzielt, daß am 
Berliner Arntssitz des Bundesumweltamtes trotz der östlichen Proteste festgehalten wer- 
den sollte. Die Drei Mächte stellten dazu fest, daß die Errichtung in Übereinstimmung 
mit den Bestimmungen des Viermächte-Abkommens erfolgt sei. Die deutsche Seite er- 
klärte ihrerseits, daß sie nicht die Absicht habe, weitere Bundesbehörden in Berlin zu 
errichten.''' 

Um die Beantwortung der sowjetischen Proteste zu vereinfachen, wurde ein neues 
Verfahren beschlossen. Danach sollte nicht mehr jeder Protest in der Vierer-Gruppe be- 
raten und dort eine Antwort erarbeitet werden. Bei Routineprotesten m r d e  in Zukunft 
entsprechend den allgemeinen Gepflogenheiten nur eine knappe Antwort von der ver- 
antwortlichen Macht gegeben werden. Die Vierer-Gruppe sollte nur dann eingeschaltet 
werden, wenn es neue sachliche Argumente gab. Neben der Zeit- und Arbeitsersparnis 
hatte diese Neuregelung noch einen weiteren Grund. Da die Bundesregierung auf der 
vollen Ausschöpfung der durch das Berlin-Abkommen gegebenen Möglichkeiten be- 
stand, die Drei Machte jedoch Konflikte mit der Sowjetunion vermeiden wollten und 
Bonn zur Zurückhaltung mahnten, war es in der Vierer-Gruppe schwierig geworden, 

106 Vgl. Vermerk von Senatsrat Meichsner an Senator Grabert vom 12.10.1971, Landesarchiv Berlin, 
Rep. 2, Nr. 12012 (1971). 

107 Vgl. Dokumente zur Berlin-Frage 1967-1986, S. 432-465; B K 0  (74) 8 vom 12.7.1974, ebd., S. 
456; Jürgen Engert, Die Westmächte wollen Bonn an die Zügel nehmen. Der Mangel an Einigkeit 
zwischen der Bundesregierung und den Alliierten eröffnet Moskau neue Chance, in: Deutsche 
ZeitungIChrist und Welt, 19.4.1974; Joachim Nawrocki, Das Diktat der Drei. Die Einsprüche 
häufen sich, in: Die Zeit, 14.6.1974. 



über die Beantwortung der sowjetischen Berlin-Proteste Übereinstimmung zu erzielen. 
Mit einer kurzen, nichtssagenden Antwort konnte diese Klippe am besten umschifft wer- 
den."" 

Mitte der siebziger Jahre verlor die Vierer-Gruppe an Bedeutung. Der Status von 
Berlin war im wesentlichen gesichert, auch wenn es weiter Konflikte über die Interpreta- 
tion des Viermächte-Abkommens gab. Auch in der deutschen Frage bewegte sich nichts, 
was eine Reaktion der Drei Mächte erfordert hätte. Die Vierer-Gruppe beschäftigte sich 
fast ausschließlich mit Routineangelegenheiten. Außerdem intensivierte sie ein bereits 
zuvor praktiziertes Verfahren, größere Studien als interne Entscheidungshilfe zu erarbei- 
ten, die jeweils fortgeschrieben wurden. Eine solche Studie befaßte sich mit der sowjeti- 
schen Berlin-Politik, eine andere mit der Rolle Berlins in den Europäischen Gemeinschaf- 
ten. In einer weiteren wurde die Außenvertretung Berlins vor dem Hintergrund der ent- 
standenen Probleme, der sowjetischen Haltung und der westlichen Rechtsposition unter- 
sucht. Diese Papiere hatten die Aufgabe, die westliche Haltung festzulegen, eine gemein- 
same Argumentationslinie zu finden und Vorschläge für die operative Politik zu entwik- 
keln. Sie wurden meist im AA erarbeitet und in der Vierer-Gruppe abgestimmt. Auch 
von den anderen Regierungen wurden Entwürfe vorgelegt. Anschließend wurden die 
Studien von den Direktoren der vier Regierungen bei ihren halbjährigen Treffen intensiv 
diskutiert und schließlich den Außenministern bei ihren Deutschland-Treffen zur Kennt- 
nis gegeben. Seit dem Frühjahr 1976 wurde außerdem ein Sachstandspapier ,,Berlin - An 
Assessment" erarbeitet, in dem ein Überblick über alle Berlin betreffenden Fragen, insbe- 
sondere die Implementierung des Vierrnächte-Abkommens, gegeben wurde. Auf dieser 
Grundlage erteilten die Außenminister neue Arbeitsaufträge. Die Vierer-Gruppe erhielt 
damit zunehmend den Charakter einer Expertenkommission, während die Drei Mächte in 
die Rolle des Schiedsrichters schlüpften, der über die „strikte Einhaltung und volle An- 
wendung" des Vierrnächte-Abkommens wachte. 

Als es jedoch Anfang der achtziger Jahre zu neuen Ost-West-Spannungen kam, ander- 
te sich die Haltung der USA Hinzu kam das Entsetzen uber den Anschlag auf die insbe- 
sondere von amerikanischen Soldaten besuchte Diskothek „La Belle", dessen Drahtzie- 
her man in Ost-Berlin vermutete. Ebenso wie stets die franzosische Regierung war nun 
auch Washington bemüht, ein Aufweichen der westlichen Position in Statusfragen zu 
verhindern Wahrend nunmehr Bonn zu einem Einlenken tendierte, um keine Verschlech- 
terung der innerdeutschen Beziehungen zu riskieren, wehrten die USA mit großer Be- 
harrlichkeit alle Versuche der DDR ab, die Sektorengrenze auch offiziell zu einer Staats- 
grenze zu machen, z B. durch die Ein6hrung besonderer Diplomatenausweise f i r  die 
Angehorigen der westlichen Militarmissionen Die Diskussionen in der Vierer-Gmppe 
boten in solchen Situationen ein Spiegelbild dessen, wieviel Spannungen im innerdeut- 
schen Verhaltnis die einzelnen Partner zugunsten der Aufrechterhaltung der verbliebenen 
Reste des Viermachte-Status in Kauf zu nehmen bereit waren '09 

108 Vgl. Dieter BaumeisterlErnst Zivier, Der Bund kann in Berlin aktiver werden. Bindungen der 
Westsektoren an Bonn im Lichte des Viermachte-Abkommens, in: FAZ, 8.1.1974. 

109 Vgl. Wetzlaugk, Die Alliierten in Berlin, S. 227; J. R. I@., Washington und Bonn nicht einer An- 
sicht wegen der Maßnahmen der DDR in Berlin, in: FAZ, 30.5.1986. 



In den achtziger Jahren kam es auch aus anderen Gründen zu Belastungen des Ver- 
hältnisses zwischen der Bundesrepublik und den Drei Mächten. Zwei Flugzeugabstürze 
in Ramstein und Remscheid lösten eine Diskussion darüber aus, ob die massive militäri- 
sche Präsenz ausländischer Streitkräfte in der Bundesrepubiik und deren Rechte mit den 
Bedingungen einer gleichberechtigten Partnerschaft im Bündnis vereinbar seien. In Berlin 
brachten die Briten die Umweltschützer gegen sich auf, als sie begannen, Jungholz auf 
dem Flughafen Gatow abzuholzen, und die „Schutzgemeinschaft Deutscher Wald" ver- 
klagte die USA vor dem District Court in Washington wegen Baumaßnahmen im Natur- 
schutzgebiet Düppel. Als Anmaßung wurde der Spruch des U.S. Sonderrichters Stern 
empfunden, der beim Prozeß gegen die EntEhrer einer polnischen Verkehrsmaschine 
nach Berlin-Tempelhof entschieden hatte, daß im amerikanischen Sektor von Berlin U.S. 
Recht Gültigkeit habe. Diese Entwicklungen Ehrten zu einer Großen Anfrage der SPD 
im Deutschen Bundestag, in der die Bundesregierung um Auskunft ersucht wurde über 
das Verhältnis von Alliierten Vorbehaltsrechten und deutschem Recht."" Eine Beantwor- 
tung der Anfrage erübrigte sich durch die Wende im Herbst 1989 und die sich abzeich- 
nende Ablösung der alliierten Sonderrechte. 

Die Alliierten Vorbehaltsrechte boten sowohl den Drei Mächten ein Instrument zur 
Einflußnahme als sie auch zur Durchsetzung deutscher Interessen genutzt werden konn- 
ten. Als im Sommer 1986 der Flughafen Schönefeld zum Einfallstor für eine große Zahl 
von Asylsuchenden wurde, schaltete die Bundesregierung die Vierer-Gmppe ein. Auf der 
Grundlage eines vom Berliner Senat ausgearbeiteten Konsultationspapiers beriet diese 
über das Problem. Danach nahmen die Drei Mächte Kontakte mit sowjetischen Stellen 
auf und erreichten eine Drosselung dieses unerwünschten Zuwandererstroms durch die 
DDR-Behörden."' Dagegen aktivierten die USA beim deutsch-sowjetischen Erdgas- 
Röhren-Abkommen ihrerseits die Vorbehaltsrechte, um das Abkommen zu torpedieren. 
Sie argumentierten, daß die Einbeziehung Berlins in dasselbe konsultationsbedürftig sei, 
da sich die Frage seiner Abhängigkeit von östlichen Erdgaslieferungen stelle, und mach- 
ten ihre Zustimmung von hohen Auflagen (Bau eines Erdgasspeichers für einen Jahres- 
vorrat) abhängig."' Ein Streitpunkt war auch der Luftverkehr von und nach Berlin. Die 
Frage der Benutzung der Luftkorridore nach Berlin sowie der Luftkontrollzone Berlin 
durch die Lufthansa und andere westliche Fluggesellschaflen (mit Ausnahme der privile- 
gierten Linien der Drei Mächte) beschäftigte die Vierer-Gruppe seit ihrer Entstehung bis 
zur Ablosung der Alliierten Vorbehaltsrechte. Pragmatische Lösungen waren auf diesem 
Gebiet schwierig, da sich Statusfragen unentwirrbar mit wirtschaftlichen Interessen ver- 
mischten.'" 

110 Vgl. Große Anfrage der Abgeordneten Dr. Däubler-Gmelin u.a. sowie der Fraktion der SPD. Deut- 
scher Bundestag, Drucksache 11/4158, 9.3.1989; Gleichberechtigte Partnerschaft im Bündnis. Do- 

. kumentation der Anhömng der SPD-Bundestagsfraktion am 23.8.1989 in Bonn, hrsg. vom Ar- 
beitskreis Rechtswesen der SPD-Bundestagsfraktion, Bonn 1989. 

I1 I Vgl. Bulletin, Nr. 90, 29.7.1986, S. 755-757. 
112 Vgl. Telex des Senators für Bundesangelegenheiten an die Senatskanzlei vom 25.2.1982, in: Landes- 

archiv Berlin, Rep. 2, Nr. 10613 (1982). 
113 Vgl. 2.B. Alliierte noch uneinig über neue Auslands-Fluglinien nach Berlin, in: Der Tagesspiegel, 

30.6.1974. 



Die auf den verschiedenen Ebenen behandelten Themen reichten von dem Stand der 
deutsch-sowjetischen Beziehungen uber die Situation in der DDR bis zu allgemeinen 
Fragen der Ost-West-Beziehungen Zunehmend gelangten auch sogenannte ,,soft agenda 
items" auf die Tagesordnung, d h Fragen, die sich nicht unmittelbar aus den Vorbehalts- 
rechten ergaben, wie z B die Situation in Polen oder in Afghanistan Nicht selten umfaß- 
te die vom Auswartigen Amt ausgearbeitete Agenda f i r  eine Sitzung der Vierer-Gruppe 
18-20 verschiedene Punkte, zu denen noch weitere Fragen kamen, die eine der Drei 
Machte anzusprechen wunschte Staatssekretar und Botschafter nahmen sich bei ihren 
regelmaßigen Arbeitsessen nicht viel weniger Probleme vor, so daß ein britischer Diplo- 
mat einmal den Eifer seines deutschen Kollegen mit dem Hinweis zu bremsen suchte, daß 
diese Veranstaltungen nicht in Arbeit ausarten durften Fester Bestandteil des Rituals war 
auch die Verabschiedung von Mitgliedern der Vierer-Gruppe mit einem Essen im Bad 
Godesberger Restaurant „MaternusM 

Während sich die Vierer-Gruppe primär mit Routineangelegenheiten befaßte, nahm die 
politische Bedeutung der Direktorenbesprechungen zu. Diese, vor allem aber die 
Deutschland-Treffen der Außenminister, wurden zunehmend fir  die Erörterung von Fra- 
gen benutzt, die alle Aspekte des Ost-West-Verhältnisses betrafen, nicht nur Deutschland 
und Berlin. Nach Abschluß des Viermächte-Abkommens hatte es in den USA Überle- 
gungen gegeben, ob die Zusammenkunfie der vier Außenminister in Zukunft nicht entfal- 
len könnten. Als Alternative dazu hatte Außenminister Kissinger vorgeschlagen, den er- 
sten Teil, der sich der Tradition entsprechend mit Deutschland- und Berlin-Fragen befaß- 
te, relativ kurz zu halten. Er dachte dabei an ein summarisches Expose des deutschen 
Außenministers über die bisher bei der Durchfihrung des Berlin-Abkommens gemachten 
Erfahrungen sowie über den Stand der Gespräche mit der Sowjetunion und anderen ost- 
europäischen Staaten. Im Anschluß daran sollten sich dann die Außenminister in die Bi- 
bliothek zunickziehen und in einem ganz kleinen Kreis die wichtigsten politischen Fragen 
behandeln, mit denen sich am nächsten Tag der NATO-Ministerrat befassen würde. Kis- 
singer ging es vor allem darum, seinen drei Amtskollegen den amerikanischen Stand- 
punkt zu politischen Schlüsselfragen darzulegen. Die deutsche Seite hatte jedoch Wert 
darauf gelegt, daß sich die offizielle Tagesordnung des Gesprächs der vier Außenminister 
nur auf Deutschland und Berlin erstreckte. Sie fürchtete die Kritik der anderen NATO- 
Partner, die stets die Konsultationen der Drei Mächte und der Bundesrepublik mit Arg- 
wohn verfolgten. In der Sache war sie jedoch nicht gegen eine Ausdehnung der Ge- 
sprächsthemen, hielt es nur fur erforderlich, daß ein solches Gespräch absolut geheim 
gehalten wurde. Deshalb sollte für den zweiten Teil der Konsultationen keine Tagesord- 
nung festgelegt werden. Die Minister könnten nach dem Essen selbst entscheiden, ob sie 
am Rande ihres Treffens einen derartigen Meinungsaustauscl~ fihren wollten. Beispiels- 
weise wurden bei dem Vierer-Treffen im Dezember 1973 das Nahost-Problem, 1975 die 
politische Situation in Mittelmeerraum und die westliche China-Politik intensiv erör- 
tert.""er die Treffen wurde anschließend in einer abgestimmten Sprachregelung be- 

114 Vgl. Henry Kissinger, Years of Upheaval. Boston: Little, Brown & Co. 1982. S. 722-723 (der in 
seinen Memoiren die Alliierten Vorbehaltsrechte als ,,Vonvand" für die Zusammenküdte bezeich- 
net); ferner Auskunft von Botseliafter a.D. David Andersoii. Berlin, 23.1.1995. 



richtet: ,Nach der Behandlung der Deutschland- und Berlin-Frage im NATO-Ministerrat 
haben die vier Außenminister einige Fragen vertieft, welche im Verhältnis der Drei 
Mächte zur Bundesrepublik Deutschland von aktueller Bedeutung ~ind.""~ Aus den Ab- 
stimmungsprozessen zwischen den Drei Mächten und der Bundesrepublik hatte sich ein 
inoffiziellen Konsultationsgremium innerhalb des Bündnisses entwickelt, in dem die Bun- 
desrepublik gleichberechtigt mitwirkte. 

7. Die AbIÖsu~zg der Alliierten Vorbehaltsrechte im Zuge der deutschen Vereinigung 

Nach der Öffnung der Mauer in Berlin und der innerdeutschen Grenze, vor allem, als sich 
die Situation in der DDR ebenso rapide veränderte wie das Verhältnis zwischen beiden 
deutschen Staaten, war es die Sowjetunion, deren Ostberliner Vertreter am 8. Dezember 
1989 den Gesandten der Drei Mächte in West-Berlin die Aufnahme baldiger Gespräche 
der Vier Mächte auf Botschafterebene in Berlin vorschlug. Die Sowjetunion bezog sich 
dabei formal auf die Berlin-Initiative von Präsident Reagan vom Juni 1987, ihre Absicht 
war es jedoch, eine Verantwortlichkeit der Vier Mächte für die Entwicklung der Bezie- 
hungen zwischen den beiden deutschen Staaten und die europäische Stabilität zu statuie- 
ren. Bereits drei Tage später kam es in Berlin zu einem Treffen der Botschafter der Vier 
Mächte. Der Fototermin der Botschafter Boidevaix, Kotschemassow, Mallaby und Wal- 
ters vor dem Alliierten Kontrollratsgebäude löste in Bonn massives Unbehagen aus, da 
die Bundesregierung auf keinen Fall die alte Viermächte-Kontrolle wieder aufleben las- 
sen wollte. Über das Gesprächsergebnis, das keinen Anlaß zu Besorgnis bot,Il6 wurde sie 
zunächst durch die Franzosen als vorsitzführende Macht und sodann am 13. Dezember 
1989 durch die Botschafter der Drei Mächte unterrichtet. Sehr bald stellte sich die Frage, 
insbesondere als Ende 1989 die Möglichkeit einer Vertragsgemeinschafi oder einer Föde- 
ration zwischen den beiden deutschen Staaten nicht mehr auszuschließen war, welche 
Haltung die Drei und die Vier Mächte dazu einnehmen würden. Alle Vier Mächte stellten 
klar, daß sie diesen Prozeß politisch begleiten oder kontrollieren wollten. Sie machten 
außerdem kein Hehl aus der Tatsache, daß ihnen die Entwicklung zu schnell ging und sie 
sich von der Bundesregierung nur unzureichend konsultiert fühlten.'" Lediglich in Wa- 
shington erkannte man die in der deutschen Entwicklung liegende Dynamik. Entschlos- 
sen, das Gesetz des Handelns in der Hand zu behalten, entschied sich die amerikanische 
Regierung für eine aktive Unterstützung des Vereinigungsprozesses. 

Am 10. Januar 1990 schlug die Sowjetunion den Drei Mächten eine Vierer-Konferenz 
über Deutschland vor. Die Drei Mächte zögerten jedoch, ihre Siegerrechte in dieser Wei- 
se wieder aufleben zu lassen. Die britische und die französische Regierung dachten eher 
an ein Gespräch der Vier Mächte mit den beiden deutschen Staaten, während die USA 

15 Erklärung des Sprechers der Bundesregierung auf der Bundespressekonferenz, Bonn, 12.12.1975. 
16 Vgl. Richard KiesslerlFrank Elbe, Ein runder Tisch mit scharfen Ecken. Der diplomatische Weg 

zur deutschen Einheit. Baden-Baden: Nomos 1993, S. 73-75. 
117 Vgl. u.a. Horst Telfschik, 329 Tage. Innenansichten der Einigung. Berlin: Siedler 1991, S. 58. Aus 

dieser Darstellung geht hervor, d d  die Drei Mächte erst nachträglich über die 10 Punkte Kohls 
unterrichtet wurden. 





zahl von bilateralen Abstimmungen zwischen den Außenministern und Regierungschefs 
der vier und der sechs beteiligten Länder statt.Iz3 

Neben der außenpolitischen Absicherung der deutschen Vereinigung war es von An- 
fang an das Verhandlungsziel der Bundesregierung, die bestehenden alliierten Rechte in 
bezug auf Deutschland abzulösen und das vereinigte Deutschland nicht mit Residualrech- 
ten aus der Nachkriegszeit zu belasten. Darin wurde sie vor allem von der amerikani- 
schen Administration unterstützt; ein sowjetischer Versuch, innere und äußere Aspekte 
der Vereinigung zu entkoppeln, konnte dadurch abgewehrt werden. Um ein Erlöschen 
der Alliierten Vorbehaltsrechte zeitgleich mit der deutschen Vereinigung zu ermöglichen, 
gaben die Vier Mächte am 1. Oktober 1990 eine entsprechende gemeinsame Erkläning 
ab. Andernfalls wäre die Ablösung erst nach Inkrafttreten der verschiedenen Verträge 
und Vereinbarungen, die in der Mehrzahl der Ratifikation durch die nationalen Parlamen- 
te bedurften, erfolgt. Mit dem Inkrafttreten der „Abschließenden Regelung" am 15. März 
1991 entfielen alle Alliierten Vorbehaltsrechte auch de illre. 

8. Al~forlonlie und Hai7dl1rt7gsspielrar~ni der Bl~ndesreptrblik ini Geflecht alliierter 
Rechte und Mitsprachemöghchkeitelz 

Uberraschend war, wie wenig sich bis 1990 an den Themen und Verfahren der Vierer- 
Konsultationen geändert hatte. Fast jede Woche (zuerst mittwochs, dann dienstags) tagte 
die Vierer-Gruppe unter wechselndem Vorsitz abwechselnd im Auswärtigen Amt, der 
britischen, französischen und amerikanischen Botschaft (der sogenannten „Bonn Group 
location"); einmal im Monat traf sich der Staatssekretär des Auswärtigen Amts mit den 
Botschaftern der Drei Mächte, wobei auch hier der Gastgeber reihum wechselte; zweimal 
im Jahr fanden Treffen der vier Außenminister im Zusammenhang mit den Sitzungen des 
NATO-Ministerrates statt, denen regelmäßig, meist mit gleicher Tagesordnung, Direkto- 
renbesprechungen vorausgingen. Hinzu kamen gelegentliche Gespräche des Staatsmini- 
sters bzw. des Staatssekretärs im Bundeskanzleramt mit den Drei Botschaftern, an denen 
meist auch der Staatssekretär des Auswärtigen Amts oder der zuständige Abteilungslei- 
ter teilnahm. Auch die Washingtoner Botschaftergruppe bestand bis zur Ablösung der 
Alliierten Vorbehaltsrechte weiter, erschöpfte sich jedoch in der Entgegennahme von 
Berichten und der Erteilung von Weisungen an „Live Oak". Immer dann, wenn deutsch- 
landpolitische Weichenstellungen anstanden - wie z.B. bei den Verhandlungen über das 
Viermächte-Abkommen oder bei den 2+CVerhandlungen - wurde das Routineinstrumen- 
tarium ergänzt durch Gespräche auf der politischen Ebene. Diese wurden von den Politi- 
schen Direktoren geführt, die in ihrer politischen Bedeutung der Washingtoner Botschaf- 
tergruppe zur Zeit der Berlin-Krise entsprachen. Wieck hat sie daher auch als deren 

123 Eine detaillierte Darstellung der 2+4-Verhandlungen und der parallel dazu geführten bilateralen 
Abstimmungen bieten Kiessler/'Elbe, Ein runder Tisch mit scharfen Ecken, und Zelikow/Rice, 
Germany Unified and Europe Transformed. Während bei den deutschen Autoren der Akzent auf 
den institutionalisierten Abstimmungsprozessen (z.B. „2+4") liegt, betonen Zelikow/Rice die Be- 
deutung der direkten Diplomatie zwischen den beteiligten Politikern und den von diesen beauftrag- 
ten Diplomaten. 



,,funktionales ÄquivalentL' bezeichnet.'*' Verhandlungsstrategie und -taktik im Umgang 
mit den Drei Mächten wurden aber in der Regel vom Außenminister oder vom Bundes- 
kanzler (bzw vom Kabinett) festgelegt, In den 35 Jahren ihres Bestehens waren die Vie- 
rer-Konsultationen zu einer geschätzten Einrichtung geworden. 

Drei unterschiedliche Entwicklungen hatten zu der eben beschriebenen Institutionali- 
sierung des Konsultationsprozesses zwischen den Drei Machten und der Bundesrepublik 
gefUh~-t.'~~ Eine Entwicklung war statusrechtlicher Natur und bezog sich auf die im 
Deutschlandvertrag enthaltene Verpflichtung zur Konsultation und zum Zusammenwir- 
ken, die durch das ,,Gentlemen's Agreement" vom Juni 1974 f i r  beide Seiten noch ver- 
pflichtender gemacht worden war Das zweite Element war der von der Berlin-Krise 
1958- 196 1 ausgehende Zwang zur engen Abstimmung bei der Eventualfall-Planung 
ebenso wie der Entwicklung von Verhandlungspositionen fir  Gesprache mit der Sowjet- 
union Schließlich kam noch die Tatsache hinzu, daß die Bundesrepublik sich zu einem 
wirtschafilich potenten und militarisch unverzichtbaren Partner der Drei Machte entwik- 
kelt hatte, der eine gleichberechtigte Mitsprache bei den Deutschland und Berlin betref- 
fenden Fragen erwartete. 

Auf Grund der Tatsache, daß die Konsultationsklausel im Deutschlandvertrag nicht 
wesentlich über eine Absichtserklärung hinausging, konnten weder die Bundesrepublik 
von den Drei Mächten noch diese von der Bundesregierung eine institutionalisierte Kon- 
sultation einfordern. Es hätte ausgereicht, die anstehenden Sachfragen von Fall zu Fall zu 
besprechen oder eine Art Liaison auf der Arbeitsebene einzurichten, wie dies die Drei 
Mächte mit ihrem Vorschlag für regelmäßige Konsultationsbesprechungen vom Dezem- 
ber 1955 beabsichtigten. Die internationalen Rahmenbedingungen fihrten jedoch zu einer 
Konstellation gegenseitiger Abhängigkeit, die den Beteiligten eine regelmäßige und fiüh- 
zeitige Abstimmung nahelegten, wenn sie keine Belastung der gegenseitigen Beziehun- 
gen riskieren wollten. Auch dann war der Unterschied zwischen einer Konsultation, die 
über eine Information nicht hinausging, und Konsultation im Sinne von gleichberechtigter 
Kooperation groß.'26 An der Entwicklung von der nd hoc-Information der Drei Mächte 
vor Ost-West-Konferenzen zur regelmäßigen und institutionalisierten Mitsprache der 
deutschen Vertreter auf den verschiedenen Ebenen der Vierer-Konsultationen ließ sich 
der Wandel des Verhältnisses zwischen den Drei Mächten und der Bundesrepublik ablesen. 

Diese Entwicklung hin zu im wesentlichen partnerschaftlichen Abstimmungsprozessen 
lief keineswegs ohne Probleme ab. Diese ergaben sich vor allem daraus, daß das Viereck 
Bonn-London-Paris-Washington ein anderes überlagerte, aber nicht aufhob, dessen Eck- 
punkte von den vier Siegermachten des Zweiten Weltkrieges markiert wurden. Spannun- 

124 Botschafter a.D. Dr. Hans-Georg Wieck am 22.7.1995 in einem Schreiben an die Verfasserin. 
125 Neben diesen Konsultationen gab es natürlich eine Vielzal bilateraler Konsultationen. Es lag in der 

Natur der Sache, dai3 diejenigen mit den USA am intensivsten waren. 
126 Von deutscher Seite wurde formal zwischen Konsultation und Information unterschieden. Konsul- 

tiert wurden Sachfragen, bei denen die Verbündeten mitwirken muhten, sollten oder würden. So- 
weit dies nicht zutraf. aber ein Bezug zu Deutscliland als Ganzem oder Berlin bestand, wurde nur 
informiert, ohne daJ3 es jedoch eine klare Abgrenzung zwischen beiden Formen gab. h e r  die Prä- 
senz des Bundes in Berlin wurde im allgemeinen nicht konsultiert. Information von Botschafter 
a.D. Dr. Ernst Friedrich Jung vom 11.2.1995 an die Verfasserin. 



gen traten stets dann auf, wenn einer der Akteure im „Westviereck" seinen Beziehungen 
zur Sowjetunion Priontat vor den Beziehungen zur Bundesrepublik zumaß (bzw letztere 
ihren Beziehungen zu den Westmachten) Wenn dieser Partner dann eine Abstimmung 
vermied oder sich auf bloße Information beschrankte, blieb der außen vor gelassenen 
Regierung nur ein politisches Veto, das von dem Presseleck - der haufig von Adenauer 
gebrauchten Waffe des Schwachen - bis zur Herstellung von Verhandlungsjunktims 
reichte, wie sie Henry Kissinger meisterhaft zu knupfen verstand Als die Architekten der 
Ostpolitik meinten, sie konnten die Bindungen durch die Vorbehaltsrechte wenn nicht 
aufheben, so doch vernachlassigen, zeigte sich sehr bald, daß der Gesamtbereich der Ost- 
und Deutschlandpolitik nicht ihrer alleinigen Disposition unterlag Auch sie waren zur 
Konsultation und Kooperation gezwungen, da es sich um einen Bereich handelte, bei 
denen die Interessen aller Beteiligten involviert waren Insofern ging es oft auch darum 
auszuloten, wo die Grenzen der eigenen Dispositionsfreiheit lagen und auf welche Weise 
diese ausgeweitet werden konnte 

Obwohl es zu allen Zeiten Versuche der Drei Mächte gab, mittels der Vorbehaltsrech- 
te Einfluß auf die Außenpolitik der Bundesrepublik auszuüben, relativierte sich Ende der 
siebziger Jahre die Frage nach dem eigenen Handlungsspielraum, als die Irritationen über 
die Ostpolitik Willy Brandts und Egon Bahrs vergangen und sich ein Konsens über das 
Ausmaß der Bindungen Berlins an den Bund herausgebildet hatte. Dies hatte drei Grün- 
de. Der erste war zweifellos das gewachsene politische Gewicht der Bundesrepublik. 
Zweitens sah sich Bonn keiner einheitlichen Front der Drei Mächte gegenüber - das war 
auch in der Vergangenheit nicht der Fall gewesen -, sondern sie konnte - z.B. beim 
deutsch-sowjetischen Erdgas-Röhren-Geschäft - mit Hilfe ihrer Partner in den Europäi- 
schen Gemeinschaften den Widerstand der USA überwinden. Drittens hatte sich, gestützt 
auf ein hohes Maß an gegenseitiger Kenntnis, eine Praxis vertrauensvoller Konsultation - 
ein Abstimmungsreflex - herausgebildet, der diese nicht zur Last machte, sondern sie als 
Normalität empfinden ließ. 

Besondere Bedeutung erhielt die Abstimmung zwischen den Drei Machten und der 
Bundesrepublik bei internationalen Konferenzen In institutionalisierter Form spielte sie 
sich bei den Arbeiten an der KSZE-Schlußakte ein. Hier waren vor allem bei der Frage 
einer friedlichen Änderung von Grenzen Alliierte Vorbehaltsrechte und deutsche Interes- 
sen tangiert. Neben den verschiedenen EPZ-Gruppen und dem NATO-Caucus trat in 
Genf daher regelmäßig eine Vierer-Runde mit Vertretern der deutschen, britischen, fran- 
zösischen und amerikanischen Delegation zusammen."' Diese Praxis wurde bei den Fol- 
ge- und Expertenkonferenzen beibehalten. Eine ähnliche Vierer-Runde gab es am Rande 
der UN-Vollversammlung in New York. Hier ging es um die Abwehr von Versuchen der 
DDR und der Sowjetunion, mit Hilfe des UN-Sekretariates und der Länder der Dritten 
Welt den Status von Berlin im östlichen Sinne ni interpretieren. Die Vertreter der vier 
Länder nutzten ihre Zusammenkunfte jedoch ebenfalls dazu, um ihre Haltung in anderen 

127 Vgl. Hanns-Jürgen Kusters, Die außenpolitische Zusammenarbeit der Neun lind die KSZE, in: 
Helga HaJendoni u.a., Verwaltete Außenpolitik. Sicherheits- und entspannungspolitische Ent- 
scheidungsprozesse in Bonn. Köln: Verlag Wissenschaft und Politik 1978, S. 92 und Abb. 1. 
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wichtigen Fragen miteinander abzustimmen. Auch an anderen Orten gab es solche infor- 
mellen „Vierer-Runden". In seinen Lebenserinnerungen berichtet der damalige Botschaf- 
ter der Bundesrepublik in Moskau, Sahm, daß er die Praxis von vertraulichen Gesprä- 
chen der vier Botschafter bereits von seinem Vorgänger übernommen habe.''' Am Sitz 
der NATO fanden dagegen, abgesehen von den ,,Deutschland-Treffen'' der vier Außen- 
minister und den diese vorbereitenden Direktorengesprächen, keine formellen Abstim- 
mungsprozesse zwischen den beim Bündnis akkreditierten Botschaftern der Drei Mächte 
und der Bundesrepublik statt, da ein solches Vorgehen die Kritik der anderen NATO- 
Partner herausgefordert hätte.'29 

Durch ihre engen Kontakte mit den Drei Mächten im Rahmen der Vierer- 
Ko~lsultationen wuchsen der Bundesrepublik Möglichkeiten einer politischen Mitwirkung 
zu, die sie auf andere Weise nicht oder nicht in diesem Umfang gehabt hätte. Am offen- 
sichtlichsten war die Abschirmung vor Pressionen der Sowjetunion und Zumutungen der 
DDR. Hinzu kam seit den siebziger Jahren ihre Einbeziehung in den inneren Kreis des 
Atlantischen Bündnisses und ihre hervorgehobene Beteiligung - am sichtbarsten bei dem 
Vierer-Gipfel 1978179 in G~adeloupe"~ - an wichtigen Entscheidungen der westlichen 
Führungsmächte, die sich nicht auf das Deutschland- und Berlin-Problem beschränkten. 
Die Bundesrepublik war zum „Vierten Alliierten" geworden"' und nahm den Platz ein, 
den ursprünglich die Sowjetunion als eine der Vier Siegermächte des Zweiten Weltkrie- 
ges inne gehabt, aber als Folge des Kalten Krieges weitgehend geräumt hatte. Nur bei 
den Viermächte-Verhandlungen über Deutschland und Berlin, beim Berlin-Abkommen 
und letztmalig bei den 2+4-Verhandlungen beanspruchte Moskau ihn wieder auf Zeit. 
Die enge Abstimmung zwischen der Bundesrepublik und den Drei Mächten auf den ver- 
schiedenen Ebenen hat jedoch Strukturen geschaffen, die über das Erlöschen der Vorbe- 
haltsrechte hinaus Bestand haben 1 3 *  

128 Vgl. Sahin, Diplomaten taugen nichts, S. 3 14. Diese Vierer-Runde besteht bis zum heutigen Tag in 
Moskau fort. Vgl. Auskunft von Botschafter Otto von der Gahlenz, Berlin, 18.1.1995. 

129 Vgl. Auskunft von Botschafier a.D. Wilhelm Grcwe, Königswinter, 29.1 1.1994. 
130 Vgl. Kurt ßecker, Die Vier im Dickicht. Vom Gipfel auf Guadeloupe, in: Die Zeit, 12.1.1979. 

Diesem Treffen waren vertrauliche Zusammenkünfte der vier Staats- und Regiemngschefs am 
Rande der Wirtschaftsgipfel 1977 in London und 1978 in Bonn vorausgegangen. Vgl. White House 
Press Conference, Janiiary 3, 1979, with Jody Pon~ell. Jirnmy E. Carter L i b r a ~ ,  Atlanta, GA. 

13 1 Zur Bundesrepublik als ,,vierter Alliierter" vgl. Helga Haftendorn, Im Anfang waren die Alliierten. 
Die Alliierten Vorbehaltsrechte als Rahmenbedingung des außenpolitischen Handelns der Bundes- 
republik Deutscliland, in: Hans-Hern~ann IfartwichlGöttrik f,Vewer (Hrsg.), Regieren in der Bun- 
desrepublik V. Souveränität, Integration. Interdependenz - Staatliches Handeln in der Außen- und 
Europa-Politik. Opladen: Leske + Budrich 1993. S. 41-92 (83). 

132 Auch nach dem Erlöschen der alliierten Rechte und Verantwortlichkeiten finden regelmäßig in den 
verschiedenen Hauptstädten Vierer-Konsultationen, sog. „quad lwel consultations" statt. Auskunft 
von Botschafter John C. Kornbhrin, Washington, DC. 8. 3.1995. 


